
Das Abendblatt der »Neuen Freien Presse" vön 7. Jänl1er 
Nr. 11 987 brachte auf Seite 2 unter der Überschrift »D er 0 b e r s t e 
Gerichtshof und die Sprachenverordnungen« die nach
stehende Original-Correspondenz dto E gel', den 6. Jänner 1898: 

})Der Oberste Gerichtshof in '.Vien hat eine für die Deutschen 
Oesterreichs bedeutsame Entscheidung gefällt, indem er neuerlich 
in einer jeden Z\\-eifel ausschliessenden '.\leise aussprach, dass bezüg
lich der Verhandlungssprache bei den Gerichten ausschliessIich der 
§ 13 der Allgemeinen Gerichtsordnung Anwendung zu finden habe, 
dass somit bei Gedchten in deutschen Bezirken nur 
die deutsche Sprache gesetOzliche Berechtigung habe. 
Der Fall, um den es sich dabei handelte, ,yar der folgende: 

Am 7. ::\.fai v. J. erschien bei dem städtisch-delegirten Bezirks
gerichte in Eger ein czechischer Advocaturs-Concipicnt aus Klattau) 
-welcher auf Grund der Sprachenverorqnung vom_ ö. April 1897 über 
eine deutsche Klage eine czechische ~ Ei.nr~de erstatten \vollte. Der 
klägerische Vertreter Dr. Zu c k e r man n in Eger protestirte gegen 
diesen Vorgang so lange, bis das Gericht nach Fassung zweier 
Beschlüsse den Argumentationen des Klagevertreters sich anschloss 
und aussprach, die Einrede dürfe nur in deutscher Sprache zu Pro
tocoll gegeben werden. 

Der czechische Advocat ergriff gegen diese Entscheidung den 
Recurs an das Pra-g-er Ober-Landesgericht, welches seiner 
Beschwerde auch stattgab, und zwar mit ausdrücklicher Berufung 
auf die Sprachen verordnungen, u!1-d dem Egerer Bezirks
gerichte den Auftrag ertheilte, die Einrede in czechischer Sprache 
zuzulassen. 

Dr. Zuckennann recurrirte gegen diesen Bescheid an den 
Obersten Gerichtshof und führte aus, dass, wenn auch in 
Böhmen zwei Sprachen gesprochen ,,'erden, .in den reindeutschen 
Kreisen und Bezirken) _wie es zum Beispiele der Egcrer Bezirk ist, 
die czcchische Sprache nicht dje landesübliche sei und 
demnach daselbst vom Gerichtsgebrauche ausgeschlossen ist. Dr. 
Zuckermann bestritt dabei die Gesetzlichkeit der Spra
c h e 11 ver 0 r d nun g. Diesem noch vor dem Egerer Volkstage an 
den Obersten Gerichtshof gerichteten Appell hat derselbe in der vor 
einigen Tagen herabgc1angten Entscheidung vom 3. Kovem_ber 1897, 
Z. tl682 - welche die Durchführung der Verhandlung nur in 
deutscher Sprache ver01"dnet - mit nachstehender Begründung 
stattgegeben: 
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. Das 0 b e r 1 a n cl e s ger ich t hat seine Entscheidung auf die 
§§. 9 und 11 der im Landc::gesetzblatte für Böhmen vom 7. April 
1807, Zahl 12, kundgemachten Verordnung der J\Tini
s t e r cl e s I n n e r 11, der Jus t i z, cl e r F i n a n z e 11, cl e s Ha fi
dels und des Ackerbaues vom 5. April 1897 gestützt 
und \\Tird in dem Rcvisiolls-Recurse die Giltigkeit dieser Verordnung an
gez\veifelt und gebeten, die Frage der Gesetzlichkeit derselben zu prüfetl. 

Der Oberste Gerichtshof sah sich jedoch nicht 
veranlasst, die Frage der Rechtsgiltigkeit der be
treffenden Verordnung im Sinne des §. 7 des Staatsgrund
gesetzes vom 21. December 1867, Kr. 144 R. G. Bl., über die 
richterliche Ge\\'alt ein e r Er ö r t e run g z u u n te r z i ehe n und 
hierüber eine Entscheidung zu fällen, zumal auch die bei den Unter
gerichte sich auf diese Verordnung vom 5. Apdl 18~17 in ihren 
Entscheidungen wal berufen, jedoch über deren Giltigkeit sich nicht 
insbesondere ausgesprochen haben, daher es dem Obersten Gerichts
hof, welcher lediglich im gesetzlichen Instanzenzuge zu erkennen hat, 
auch an der nöthigen Grundlage cin~r Entscheidung gebricht. 

Abgesehen jedoch von der Giltigkeit oder Ungiltigkeit der 
angefochtenen -Verordnung, lässt sich schon auf Grund der be s t e
he n den g e set z 1 ich e 11 \,T 0 r s ehr i ft e n nicht verkennen, dass 
dem Revisions-ReClu'se eine Berechtigung nicht abgesprochen \verden 
könne. Denn §. 13 A. G. O. ist, \vie sich schon aus seiner Texti
rung, ,\-'elche nicht von »Sprachen«(, sondern von »)Sprache« spricht, 
somit nicht die mehreren im Lande etwa üblichen Sprachen vor 
Augen hat und n ich t an OT dne t, cl as s jede die s er S pra
ehen bei jedem Gerichte des Landes zuzulassen sei, 
vde auch aus der Vergleichung mit §. 14 der \\Tstgalizischen Ge
richtsordnung sich ergibt, dahin zu verstehen) dass als übliche Landes
sprache diejenige anzusehen ist, -welche bei dem betreffenden Ge
richte üblich ist, und da in E ger, wie not 0 r i s c h be k a n n t, 
nur die deutsche Sprache die übliche ist, erscheint der 
vom k. k. städtisch-delegirten Bezirksgerichte in Eger bei der Tag
fahrt vom 7. I'v1ai 18\J7 gefasste z\veite, den ersten aufhebende und 
somit entscheidende Beschluss, \vonach das Pro t 0 c 0 11 in der 
vorliegenden Rechtssache in deutscher Sprache zu 
f ü h ren ist, sovde die r ntimation dieses Beschlusses begründet.« 

Es liegt kein Anlass vor, daran zu zweifeln, dass der Oberste 
Gerichtshof die in Rede stehende Entscheidung thatsächlich gefällt 
hat, und absurd wäre die Annahme, dass in der obigen J\'Iittheilung 
der Entschcidungsgründe irgend ein gewichtiger Thcil derselben, sei 
es aus Versehen cder etwa gar mit Absicht, nicht angeführt sei.-

Alinea 2 des Artikel XIII des Staatsgrundgesetzes vom 21. De
cember 1 :-:G7 R. G. BI. Nr. 142 über die allgemeinen Rechte der 
Staatsbürger lautet: »Jedermann hat das Recht, durch 'Vort, Schrift, 

Druck oder durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb 
der gesetzlichen Schranken frei zu äussefn.« 
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Diese gesetzlichen Schranken erscheinen für den vorliegenden 
Fall, da eine Entscheidung einer Behörde in Rede steht, festgesetzt 
durch die Bestimmungen des § .iOO des allgemeinen Strafgesetzes, 
"welcher lautet: »\Ver öffentlich, oder vor mehreren Leuten, oder in 

Druclnverken, verbreiteten bildlichen Darstellungen oder Schriften 
durch Schmähungen, V crspottungcl1, uD\vahrc Angaben oder Ent
stellungen von Thatsachen die Anordnungen oder Entscheidungen 
der Behörden hcrabzu\vürdigen, oder auf solche Vleise Andere 
zum Hasse, zur Verachtung oder zu grundlosen Beschwerde
führungen gegen Staats- oder Gemeindebehörden oder gegen ein
zelne Organe" der Regierung in Beziehung auf ihre Amtsführung, 
oder gegen einen Zeugen oder Sachverständigen in Bezug auf 
ihre Aussagen vor Gericht aufzureizen sucht, ist, insoferne sich 
in dieser Thätigkeit nicht eine sclnverer verpönte strafbare I-fand
lung darstellt, des Vergehens der Auf-wieglung schuldig, und mit 
einem bis sechsmonatlichem Arreste zu bestrafen ... « 

Innerhalb dieser gesetzlichen Schranken äussere ich nun über 
das, was in dem Abendblatte der »Keuen Freien Presse« vom 7. 
Jänner 1898 No. 11987 als eine Entscheidung des Obersten Ge
richtshofes mitgetheilt v'l'ird, unter Berufung auf das genannte Staats
grundgesetz m e i 11 e M ein u n g d a hin, das s, falls das in dem 
eben angeführten Blatte als eine Entscheidung des Obersten Ge
richtshofes l\Iitgetheilte thatsächlich eine solche ist, e ben die s e 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes ~ aus 
den in dem Kac.hfolgenden angeführten Gründen
in den bestehenden gesetzlichen Vorschriften nicht 
begründ et er schein t. -

Der in den Entscheidungsgründen berufene § 13. der mit dem 
Patente vom 1. Mai 1781 (J. G. S. 13.) kundgemachten allgemeinen 
Gerichtsordnung (»Josephs des Z-..veyten Römischen Kaisers Gesetze 
und Verfassungen im Justitzfache ... in den ersten vier .Jahren 
seiner Regierung«, Prag und Wien bei Schönfeld 1786, pag 8.) 
lautet: 

»Beide Theile sowohl, als ihre Rechtsfreunde 
haben sich in ihren Reden der landesüblichen 
Spr"ache zu gebrauchen, und aller IATeitläufig
keiten, Vliederholungell, und Anzüglichkeiten zu 
en tha I ten.«l) 

Der in den Entscheidungsgründen ebenfalls berufene B 14 der 
mit dem Patente vom 19. December 1796 (J. G. S. 32fl) kundge-

1) Über »si eh gebrauchen« sagt das Grimm'sche WörtcrbU2h, 
Leipdg 1878, 4. Band, Spalte 1832-1833: 

»5) sehr entwickelt war lange auch si c h ge b rau c h e n ... bis in. 
~ehr neue Zeit . .. 6) aber die venvendung dieses si c h ge b rau c h e n 
1st weiter erstreckt worden, so ziemlich auf die ganze ausdehnung des ein
fachen Wortes, wie bei brauchen ... y) und noch im 18. jahrd. nach~ 
klingend, noeh bei Lessing, Herder, Kaut ... er (der schauspieler) ge· 
brauchte sich also seiner hände sparsamer als der pantomime (that), Lessing 
7, 19 dramat 4 .... <<; 

1* 
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machten Gerichtsordnung für \Vestgalizien (»Franzens des Zweyten 
Römischen Kaisers Gesetze und Verfassungen im Justizfache ... 
Im fünften und sechsten Jahre seiner Regierung«) Prag, Schön
feld'sche kais. königl. Hofbuchdruckcrcy, pag. 15.\:l) lautet: 

)l Beide TheHe sowohl, als ihre Rechtsfreunde haben sich in 
ihren Reden der im ~ande beim Gerichte üblichen Sprache zu 
gebrauchen, und sich dabei aller "rcitläufigkeiten, \\riederho
lungen, und Anzüglichkeiten zu enthalten.« -

Zufolge Allerhöchster Entschlicssung vom 27. April 1836 
wurde mit Hofden-et vorn 2'_ Dccember 1835 (J- G_ S_ 109) -
nach 53-jährigem Bestande der allgemeinen Gerichtsordnung und nach 
BH-jährigcll1 Bestande der \ycstgalizischen Gerichtsordnung - l<~ol

gcndes kundgemacht: 
»Seine l\Jajestät haben in Rücksicht der Obersctzungcn der in 

fremden Sprachen ausgestellten Urkunden, von welchen in ge
richtlichen Geschäften Gebrauch gemacht l,vird, Folgendes anzu
ordnen geruht: 

1:: r s t e n s. Die Parteien sind allen nicht in der Gerichtssprache 
oder einer der Landessprachen ausgestellten Urkunden, \\'ovon in 
oder ausser Streitsachen bei Gericbt Gebrauch gemacht werden 
soll, beglaubigte Übersetzungen in die Gerichts.sprache oder in 
eine der L,andessprachen beizulegen schuldig ... 

Sie ben t e 11 s. In die öffentlichen Bücher werden Urkunden, 
die weder in der Gerichtssprache, noch in einer der Landes
sprachen abgefasst sind, in der Übersetzung und wo es thun
lieh ist, zugleich auch in der Sprache des Originals einge
tragen. In Ansehung des \lerfahrens der provisorisch beibehal
tenen I-Iypothekenän1ter im lombardiseh-venetianischen König
reiche und in Dalmatien \vird an den bisher geltenden Verord
nungen durch die gegenwärtige Vorschrift nichts geändert; der 
Inhalt der Urkunde kann daher- in die Hypothekenbücher auch 
in Zukunft in keiner anderen als der italienischen Sprache' einge
tragen \\Terden.« ~ 

In Bezug auf die Auslegung der Gesetze im Allgemeinen be-
stimmt § 6. des allg. bürgerl. Gesetzbuches: »Einem Gesetze dar1 

in der Amvendung kein anderer \T erstand beigelegt \liTerden, als 
\yeIcher aus der eigenthümlichen Bedeutung -der Vlorte in ihreIn 
Zusammenhange und aus der klaren Absicht des Gesetzgebers 
hervorleuchtet. ({ 

Bezüglich der Handhabung der Gerichtsordnungen sagt § 437 
der allgemeinen Gerichtsordnung: »Die Richter sollen verfahren und 

sprechen nach dem \vahren und allgemeinen Verstande der \Vorte 
dieses Gesetzes und unter keinem erdenklichen Vorwande' eines 
Unterschiedes z\yischen den \Vorten und dem Sinne des Gesetzes, 
eine,- von der Schärfe der Rechte unterschiedenen Billigkeit, oder 
eines widrigen Gebrauches und derg1. VOll der klaren V orschrilt 
dieser Gericbts€lrdnung ab\yeichcn; nur dann, \yenn ein Fall ihn1 
vorkäme, der z\\'ar in dieser Gerichtsordnung nicht entschieden 
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\värc, aber mit einem andern in derselben entschiedenen Falle 
eine vollkommene Aehnlich1reit hätte, ist dem Richter gestattet, den 
nicht ausgedrückten Fall nach jener Ve[schrift zu entscheiden, 
die für den ausgedrückten Fall bestimmt ist; sollte aber über den 
Verstand des Gesetzes ein gegründeter Zweifel vorfallen, so ·wird 
solcher nach Hof anzuzeigen, und die Entschliessung darüber ein
zuholen sein; ... « - und § 5i5 der \ycstgalizischen Gerichts-

ordnung bestimmt: »Die Richter sollen nach dem \Fahren und all
gemeinen Verstande der \Vorte dieser Gerichtsordnung verfahren 
und sprechen, folglich einer von der klaren \T orschrift ab\\Tichen
den \\.Ti1lkÜhrlichkeit sich nie an massen ... « 

Endlich lautet der Punkt ~p) der Resolution vom 14. Juni 1784 
O. G. S. 306), wie folgt: "p) 15. ad § 264. das Appellazionsgericht 

habe sich sowohl selbst in seinen eigenen Urtheileu, Bescheiden 
und Verordnungen gegeU\värtig zu halten, als auch auf die Richter 
erster Instanz, die Parteien und ihre Sachv,Talter dahin \vachsam 
zu sein, damit in dem ganzen Zuge des rechtlichen Verfahrens« -
(sonach auch bei Entscheidungen im Grunde der §§ 13. der 
a. G. O. und 14. w. G.O.) - "die Sprache der Gerichtsordnung 
und die in dem Gesetze enthaltenen Ausdrücke beibehalten, da
gegen die durch dieses neue Gesetz aufgehobenen Benennungen 
der alten Gerichtsordnung beseitigt werden. « 

Bei Vorhandensein dieser gesetzlichen Vorschriften bat der (mit 
dem kais. Patente vom 7. August 1850 R. G. B. Nr. 325 errichtete) 
Oberste Gerichtshof in dieser Sache bis jetzt judicirt - inso\veit dies 
aus den diesbezüglichen, in der »Sammlung von Entscheidungen des 
k. k. obersten Gerichtshofes« (herausgegeben ursprünglich von Glaser 
und Unger) publicirten Entscheidungen hervorgeht) die ich aus 
dieser Sammlung hier salvo errorc vollzählig und vollinhaltlich) jedoch 
absichtlich ohne deren Uiberscbriften anführen ·werde - "\vie folgt. 2

) 

2) Betreffend die Geltungsgebiete der bei den Gerichtsordnungen sagt 
Menger ;!>System des oestcrreichischen Civilprocesses«, \~Tien lß7ß, auf pag. 
65 Folgendes: 

»Die Allgemeine (josephinische) Gerichtsordnung 
gilt in folgenden Provinzen: 

1. In Böhmen, Mähren, Schlesien, Ocsterreich unter und ob der Enns, 
Steiermark in Folge des Kundmachungspatentes v. 1. Mai 1781 No. 13 und 
des Patentes v. 1. Dezember 1781 1 seit 1. Mai 1872; 

2. in Kärnthen, Krain, Görz und Triest in Folge des Hofdccretes v. 
20. September 1814 No. 1002, Abs. 1. und 2.) nachdem das Gesetz in diescn 
Landestheilen bereits mit dem Kundmachungspatente v. 1. rdai 1781 einge· 
führt, aber unter der französischen Henschaft abgeschafft wordcn ,var. 

Die westgalizische (.',crichtsordnung gilt: 
1. In ganz Galizien mit dem Grossherzogthume Krakau und in der 

Bukowina, und zwar in \Vestgalizien in Folge des Kundmachungspatcntes 
v. 19. December 1796 seit 1. l\hi 1797, in Ostgalizien und in der Bukowina 
in Folge Patentes v. 15. Januar 1807 No. 7B7 seit 1. Mai 1807; 

2l. im Herzogtlmmc Salzburg
1 

und z,var das 25. Capitel seit 1. October 
1816, die ganze Gerichtsordnung seit 1. August 1817 (Hofd. v. 3. Aug. 1816 
No. 1272; Kundmachung v. 4. August 1816 und Hofkzd. v. 16. Juli 1817 i 
.in Bergsachen Hofd. v. 3. Aug. 1822 No. 1884); 
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I. Nro. 202 der Sammlung (Band 1, pag. 246): 
Entscb. v. 11. Juni 1856, Nro. 51b3 (Bestätigung des Be

scheides des Bez. G. Kaaden v. 8. October 18öo, Nro. 2840, 
Aufnebung der Verordnung des O. L. G. Prag v. 19. Februar 1856, 
Nm. 2891) G. Z. lK56, Nro. 96. 

(Nach den Acten berichtigt.) 
A und B brachten bei dem Bezirksgerichte in Kaaden eine In 

böhmischer Sprache verfasste Klage ein. Das Gericht stellte diese 
I\Jage mit den'l Bedenken zurück) dass der Kaadcner Gerichtsbezirk 
zur Gänze deutsch) daher die dortige landesübliche Sprache die 
deutsche sei, \vess,,"cgen es den Klägern unter Himveisung auf den 
§ 13. der a. G. O. bevorstehe, die Klage in deutscher Sprache ein
zubringen. Die Kläger recurrirten und führten aus, dass in Böhmen 
sowohl die deutsche als die böhmische Sprache landesübliche Sprachen 
seien) die Landessprache aber die Sprache des Gerichtes sei und 
dafüt- gelte. Die Z"weitc Instanz hob den erstrichterlichen Bescheid 
auf; der oberste Gerichtshof bestätigte denselben, »weil es notorisch 
ist, dass die deutsche Sprache im Gerichtsbezirke Kaaden die allein 
landesübliche Sprache ist«. 

ll. Nro. 2562 der Sammlung (Band 5, pag. 482): 
Entsch. v. 31. Juli 1866, No. 6743 (Best. des das Decr. des 

K. G. Görz v. 22. Februar 1866, Nr. 962, abändetnden Decr. des 
O. L. G. Triest v. 3. Mai 1866, Nr. 1442). G. H. 1866, S. 516. 

In z \\' e i t er Instanz wurde die Zurückstellung einer vom Gericht 
er ster Instanz in Görz auirecht verbeschiedenen in slovenischer 
Sprache verfassten Klagschrift der A 'i\lider den B mit Hinweisung 
auf den § 13 a. G. O. verordnet und diese· .,Zurückweisung vom_ 
obersten Gerichtshof in der Erwägung bestätigt, dass im § 1. der 
Justiz-Minist.-Vcrordnung vom 15. März 1862 Nr. 805, um in 510-
venischer Sprache amtiren zU dürfen, vor Allem vorausgesetzt \vird, 
dass die Parteien ausschliessend nur der slovenischen Sprache kundig 
seien, ein Fall, dessen Vorhandensein hier nicht einmal behauptet 
-wurde; dass nach dem Geist der cititten Verordnung und deIn 
klaren Inhalt der §§ 1, 2, 3 derselben der Gebrauch der slovenischen 
Sprache vor Gericht von der auf Seite der Gerichtsbeamten vorhan
denen Kenntniss der Schriftsprache in Rede und Schrift abhängt, 

3. in Tirol und Vorarlberg seit 15. Sept. 1814 und in dem Amte Vils, 
in ZilIer- und Brixnerthale seit 1. OeL 1816 (Organisirungspatent v. 12. Aug. 
1814 und Hofd. v. 20. Juli 1816 No. 1267; in Bergwerkssachen : Hoid. v. 
20. April 1816 No. 1231); 

4. in -Istrien seit 1. Juli 1815 (Pat. v. 24. April 1815 No. 1147 und 
Hord. v. 4. Mai 1816 No. 1240); 

o. in Dalmatien seit 1. Juli 1815, in den später zugewiesenen Inseln 
seit 1. Oct. 1816 (Hrd. v. 7. Juni 1816 No. 1253, 23. Juli 1816 No. 1268 und 
2. Nov. 1819 No. 1620 Abs. 20.< 

Ausserdem hat die westgalizische Gerichtsordnung sammt den nach
~!"äglichen Verordnungen nach Punkt 18 der Vcrordn1mg der Ministerien des 
Aussern und der Justiz und des Armec-Ober-Commandos von 31. März 1855 
R. G. B. No. 58 für die den Oberlandesgerichten in Lemberg, Zara und Triest 
zugewiesenen Consulargerichte »als Richtschnur zu dienen«. 
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was dermalen noch nicht der Fall ist, vi'eshalb einstweilen nur nach 
Thunlichkcit und blas in Straffällen, Civilzeugenvcrhören und minder 
wichtigen Angelegenheiten des Richteramtes ausser Streitsachen in 
slovcnischcr Sprache verhandelt werden darf; dass endlich der 
Vertreter der Klägcrin einer Sprache sich bedient hat, die offenbar 
aflch nicht bei den Slovencn allgemein verständlich, mithin nicht 
landesüblich (§ 13 a. G. 0.) ist, "was schon daraus hervorgeht, 
dass er, um in der Klagc- und Recur~.schri[t verständlich zu sein, 
einzelnen Ausdrücken die deutsche Ubcrsetzung beizufügen für 
nöthig fand.") 

ll) Die Justiz-Ministcr.·Verordrrung vom 1.). März 1862 No. ßG5, welche 
in dieser Entscheidullg von dem Ü1Jcrstcn Gerichtshofe zur Begründung des 
Ausspruches angerufen wird, dass in dem vorliegenden Falle die slovenische 
Sprache bei dem K. G. Görz (im Geltungsgebicte der allgemeinen G. 0.) nicht 
zuzulassel1 ist, lautet nach Kase.er »Handbuch der österreich ischen Justizver
waltung Ir. Band, pag 342, wie folgt: 

»Erlass des Justizministeriums vom 15. l\'färz 1862, Z 865 Praes an 
die Oberlandesgerichts-Praesidien Gra7, und Triest~. (Beide im Geltungsge
biete d~r allgemeinen G. 0.) »Aus den mit dem Gutachten vom 31. 
October 18ßl Z 2530 (2. November ISßl 'L. 8~)3)~vorgeleg!.en Berichten der 
unterstehenden Gerichte hat d3.s Justizminlsterium die Uberzeugung ge
w,mnen, dass eine Anwendung der in mehreren Lal1destheilen des d<Jrtigen 
Oberlandesgerichts"-prengels üblichen slavischen Sprachen bei den Gerichten 
in demselben ausgedehnten Masse, \vie solche für andere von Slaven be
\lmhnte Königreiche und Länder bereits vorgeschrieben ist, dermal mit 
Rücksicht auf die Sicherheit und Be;;chlcunigung der Rechtspflege und auf 
den Umstand, dass nicht allen Beamten und Advoca~en des dortigen 
Sprengels die vollkommene Ke:mtnis der slavischen Schriftsprache zu Gebote 
steht, noch nicht durchführbahr sei. 

DJ.mit jedoch den berechtigten Bestrebungen der sJavischen Bevölke
rung in Bezug auf d:::n GcbrJ.uch der slavischen Sprache bel den Gerichten 
des dortige:1 Obcrlande36'erichtsprc;lgcls mit Beachtung der dermal be
stehenden Sachlage soweit als möglich Rechnung getrage::t \verde findet 
das Justizministerium für alle jene Gerich~ssprengel, welche von Slaven be
wohnt werden, anzuordnen: 

1. Dass die Gerichte in Fällen, in welchen sie mit Parteien, die aus
schliessend der slavischen Sprache kundig sind, zu: verhandeln haben, die 
Verhöre der Angeschuldigten und die Vemehmungen von Zeugen in Straf
sachen nach Thunlichkeit in slavischer Sprache aufzunebmen und wenigstens 
die e>ltscheidenden S~cllen der Aussage des Beschuldigten oder des Zeugen 
in slavischcr Sprache zu Protokol1 zu bringen haben. 

2. n1.SS Protokolie über Eidesablegungen, die von slavischen_Parteien 
erfolgen, nach Möglichkeit stets in slavischer Sprache abzufassen sind, und 
wenigstens die Eide3formel in dieser Sprache in das Protokoll einzu
tragen ist. 

3. Ist darauf zu achten, dlSS bei Straf- und Schlussverhandlungen mit 
Beschuldigten, die bLlS der slavischen Sprache kundig sind, die dabei fungi
renden Gerichtspersonen nebst den staat~an\Valtschaftlichen Belmten und Ver
thcidiger der slavischen Sprache vollkommen mächtig seien, die Verhandlung 
so nach in slavischcr Sprache erfolge und das Urtheil und nach Thunlichkcit 
auch Gründe in dieser Sprache kundgemacht werden. 

4. Sind in den erwähnten Landestheilen von den Gelichten Ei.ngaben, 
die in slavischer Sprache überreicht werden. anzunehmen und soweit es 
thunlich ist, dei slavischen Parteien die Erle'digungen hierüber in slavischer 
Sprache hinauszugeben. 

11. Wird gestattet, im Falle des sich zeigenden Bedürfnisses für 
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III. Nro. 8)11 der Sammlung (Band 18, pag. 254): 
Entsch. v. 15. Juni 1880, No. 4408 (Auflleb. der gleich

förmigen Deer. des K. G. Tesehcn v. 20. Februar 1880, No. 1628 
und des 0; L. G. Brünn v. 9. März 1880, No. 2898). Jur. BI. 
18t51, No. 18. 

Die Genossenschaft »To\\"an:yst\yO oszcz~dnosti i zalicze1c( (Spar
und Vorschussgenossenschaft) zu Teschen überreichte bei dem dor
tigen Kreisgerichte eine in deutscher Sprache verfasste Klage gegen 
Johann B \yegen Zahlung einer \'Vcchselforderung \rOn 83 f1 auf 
Grund eines in polnischer Sprache ausgestellten \YechsclsJ mit dem 
Begehren um Erthcilung des Zahlungsbefehles. - Das K. G. stellte 
die Klage mit dem Bedeuten zurück) dass nach § 13. a. G. O. und 
Hofder. v ... 22. Deccmber 1835, J. G. S. No. 109, eine beglaubigte 
deutsche Ubersctzung des beigelegten, in polnischer Sprache ausge
stellten \Vechsels beizubringen seil bevor die Klage meritorisch er
ledigt "\verden könne. - Das O. L. G. bestätigte diese \T erordnung l 

weil im Sprcngel des K. G. zu Tcschen nur die deutschc Sprache 
als Landes-, rücksichtlich Gerichtssprache erscheint. 4) 

Vorladungen aller Art,v arm undscha ftsdecrete) Angelobungsprotokolle)T odf alls ~ 
aufnahmen, Edicte und für kleinere sich stets gleichbleibende Bescheide -die 
erforderlichen Drucksor~en in der slavischen Sprache beizuschaffen und den
selben gemäss die Ausfertigungen in der slavischen Spl'ache für slavische 
Parteien hinauszugeben. 

Diese Bestimmungen sind den unterstellenden Gerichten zur Dar
nach achtung bekannt zu geben, und es wird wgleich dem Oberlandesgerichts
Praesidium verordnet, bei Besetzung von Dienststellen in den slavischen 
Landestheilen auf die Kenntniss der slavischen Sprache besonderen Bedacht 
zu nehmen, und in diesem Sinne auch für die dem ]ustizministerium zur 
Besetzung vorbehaltenen Dienststellen die Vorschläge zu er"tatten.« - In 
der Anmerkung hiezu heisst es noch: »Abschriften die~es Erlasses wurden 
gleichzeitig den Oberstaatsamvaltschaften in Graz und Triest zur Wissen
schaft und Verständigung der unterstehenden Staatsanwaltschaften zugcmittelt.-r 

4) Der \iVortlaut des betreHenden Theiles des berufenen Hofdecretes vom 
22. December 1835 (J G. S. 109) ist oben per.extensum abgedruckt. - Der 
Sprengel des Kreisgerichtes Teschen umfasst die (8) Bezirksgerichte Bielitz, Frei
stadt, Friedek, ]ablunkau, Oderberg, Sch\varz\vasser, Skotschau und Teschen. 
In diesen Gerichtbezirken \\o'urdcn (laut des - von der k. k. Statistischen 
Central-Commission herausgegebenen - »Special-Orts-Repertoriums von Schle
sien«, VJien 1894) nach der »Umgangssprache« der einheimischen Bevöl
kerung« gezählt am 31. December 1890: 

I Pag. 

! 

2g 
53 
57 
28 
G 

15 
64 

81 

Bezirk 

Bielitz . . 
Freistadt 
Friedek . 
]ablunkau 

deutsch 

9.191 
2.313 
1.025 

cecho
sIav. polnisch :andere 

I • 

i 89 16.181 

1

.

36
7.74"i 33.221 

.899 622 
32 

63 25.607 

,I 

19.258 17.477 
76 13564 
96 28.947 

4 iOderberg 
Sch\varzwasser 
Skotschau .. 
Teschen . 

622 
3.159 

729 
1.'/58 
9.150 4.912 39.258 9 

Summa---'-2-7-.94-7- ---i3{ü"4o- 174.877 '--45--
,=",,":oci::'::c::"...:.,...:.,! 10 1

/ 2
% 25

1
/ 2

% 64% 

Schlesien 1280.530! 130.b39 178.114 
circa . . i 47.GO/o i 22.1% 30.2°/0 

59 
I 
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Auf den RecuTs der Klagerin verordnete der oberste Gerichts
hof) dass die "\Vcchselldagc sofort, ohne Abforderung der beglau
bigten deutschen Übersetzung des in polnischen Sprache ausgestellten 
\V cchsels verbes chi eden \yerde, \\-eil die \Vechselklagc selbst in 
deutscher Sprache verfasst ist und der alleinige Umstand, dass 
dem beigelegten, in poJnischer Sprache ausgestellten \V cchsel 
eine beglaubigte deutsche ebersetzung nicht angeschlossen wurde, 
nicht als hinreichender Grund sich darstellt, die sofortige Rechtshilfe, 
insbesondere im beschleunigten \Vechselverfahren, zu versagen -
dies um so \yeniger, als mit Grund vorausgesetzt werden mus"" dass 
die Sprache, in \"elcher der \Vechsc1 ausgestellt \vurcle, dem Ge
richtshofe erster Instan7, nicht fremd sei. ~ 

IV. 1'\ro. 808~) der Sammlung (Band 18, pag. 349.): 
Entsch. v. 9. Sept. 1880, :'-:0. 9444 (Best. der gleichförmigen 

Decr. des K. G. Trient v. 4. Juni 18BO, 1'\0. 2462 und des O. L. 
G. Innsbruck v. 30. Juni 1880, Xo. 3851). G. H. S. 390. 

In einem bei dem K. G. Trient anhängigen Concurs hat die 
mährische Handclsfirma A eine F orderungsanm~ldung in czechischer 
Sprache überreicht, \"\'elche von dem Concursgerichte zurückgestellt 
wurde, ,yeil dieselbe gegen die Vorschrift des § 14·. westg. G. Ü. 
nicht in italienischer Sprache verfasst "\var, - mit dem Beifügen, 
dass auch die blosse Beischliessung einer italienischen Übersetzung 
für genügend erachtet würde. Dagegen ergriff die Firma den haupt
sächlich auf die Bestimmung des Art. 1U. des Gesetzes. über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. December 1869, 
R. G. ß. No. 142 gestützten Appelationsrecurs. - In Erwägung, dass 
nach § 14 der im Kronlande Tirol und Vorarlberg geltenden west
galizischen Gerichtsordnung heide Streittheile, sowohl als auch ihre 
Rechtsireunde in ihren Reden sich der im Lande beim Gerichte 
üblichen Sprache zu bedienen haben, welche Bestimmung durch das 
Gesetz ,"om 10. Juni 1H69, R. G. B. No. 113, um so weniger für 
aufgehoben oder abgeändert betrachtet werden kann, als die im 
§ 2 dieses Gesetzes enthaltene Anordnung auch im Schlusssatze 
des Kundmachungs-Patcntes zur besagten westgal. G. Ü. vorkommt,5) 

Und pro 18bO: Brachelli »Statistische Skizze der Oesterreichisch-Unga
rischen Monarchie<::, Leipzig 1883, pag. 3: »In Schlesien ist fast die Hälfte der 
Bevölkerung deutsch) die übrigen l:.inuohner sind Polen und Mährer.« 

5) Der Schlusssatz des bezogenen Kundmachungs-Patente:; - vom 19. 
Dezember 1790 (J. G. S. 32B) -- lautet: "Da übrigens diese Gerichtsordnung zur 

Erleichterung der Unterthanen zugleich in lateinischer und in pohlnischer 
Sprache au~gegeben \,;orden, so \vird unter einem erkläret, dass, wenn doch 
bei einer dieser Uibersctzungen irger.d ein Zweifel' auffiele, dieser immer 
nach dem deutschen Texte tehoben, und erkläret werden müsse.« - Der 
§ 2 des Gesetzes vom 21. December 1869 R. G. B. No. 113 (über das Reichs-

gesetzblatt) iaulet in seinem hier in Rede stehenden Theile, \",ie folgt: »Das 
Reichsgesetzblatt wird durch das l\1inisterium des Innern in allen landes
üblichen Sprachen der in dem Reichsrathe vertretenen Königreiche und Lä.nder 
herausgegeben. Die deutsche Ausgabe des Reichsgesetzblattes enthält den 
authentischen Text der für dasselbe bestimmten Kundmachungcn. Die Aus
gaben in den übrigen landesüulichen Sprachen enthalten die officiclfen Uiber
setzungen des allthentischen Textes ... « 
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und der § 14. der letzteren die Art der Behandlung der Gescbäfte 
bei Gericht, dagegen das Gesetz vom 1 \. Juni 1809 die Art der Kund
machung der Gesetze zum Gegenstande hat; da5s der Gerichtsbezirk 
Trient kein in sprachlicher Beziehung gemischter Bezirk und in 
dessen BC\Tölkerung die italienische Sprache die einzig landesübliche 
ist, daher a'-lch die beim Kreisgerichte Trient übliche Sprache SOIVJhl 
im Verkehr des Gerichtes mit den Parteien, wie auch in jenem der 
Parteien untereinander stets ausschliesslich die italienische Sprache 
war und auch dermalen ist und in dieser Sprache beim genannten 
Kreisgerichte ausnahmslos die Eingaben in streitigen ReChtsange
legenheiten überreicht, die Tagsatzungsprotokolle aufgenommen, 
sowie auch die Entscheidungen gefällt "\vurden und fortan gefällt 
werden; dass in gleicher \iVeise auch bei jenen Gerichten dieses 
Kronlandes, bei welchen die deutsche Sprache ausschliesslich als 
Gericbtssprache in Übung ist, nur in dieser Sprache amtirt \vird, 
somit auch blos in deutscher Sprache verfasste Eingaben ange
nommen vi.Terden, ~ .. hat das O. L. G. den erstgerichtlichen Bescheid 
bestätigt. 

Der a. o. Recurs der Firma A 6) wurde von dem obersten 
Gerichtshofe mit Bezugnahme auf die dem Gesetze und der Sach
lage vollkommen entsprechende Begründung des O. L. G. verworfen. 

V. I\ro. 8155 der Sammlung (Band IS, pag. 436): 
Entscb. v. 3. Xov. 1880, No. l1~SH (Best. des das Decr. des 

Consulates in Kairo v. 10. Juli 1880, ",0. 780. abändernden Docr. 
des O. L. G. Triest v. 8. August I "SO, ",0. 2670). G. H. S. 8f. 

Die koptisch-katholische Gemeinde in Kairo \vurde- von A 
bei dem dortigen Osten·. Consulate mit einer deutsch geschriebenen 
Schadenersatzklage belangt, verSäumte den Einredetermin und be
gehrte deshalb die Restitution. Bei der zur Verhandlung dieses In
cidenzstreites anberaumten Tagsatzung forderte der Kläger, ein 
Ungar von Geburt, mit Bezugnahme auf den § 14 westgaL G. O. 
()die im Lande bei 7J Gericht übliche Sprache«(), dass die Verhand
lung in deutscher Sprache geführt werde. Er bemerkte, dass er z\var 
als Ungar das Recht habe, zu verlangen, dass seine AustühlUngen 
in der ?vIuttersprache zu Protokoll genommen "\verden; da jedoch bei 
dem ConsuJate kein C-i-erichtsbeamter dieser Sprache mächtig ist, und 
er, Kläger, deutsch versteht, glaube er mit Grund darauf bestehen 
zu können, dass das Protokoll in deutscher Sprache errichtet \\'erde. 
Der Vertreter der Beklagten wünschte dagegen, dass die Verhand
lung in der ihm verständlichen italienischen Sprachc geführt werde. 
- Das Consulat entschied, dass das Protokoll über die Verhand-
1ung des Incidenzstreites in der italienischen Sprache aufzunehmen 
sei, \veil eine schriftliche Vereinbarung der Parteien, dass der Haupt
process in der deutschen Sprache geführt werde, nicht bestcht; \\'eil 

~) welche nicht gut berathen Wal". 

'1) Hier liegt entweder ein Druckfehler oder ein Fehler in der Citation 
vor, -weil die "\\'estgaL G. O. nicht »bei G~richte<I sagt, sondern »beim 
Gerichte«. 
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in mehreren anderen Streitsachen, welche in früherer Zeit zwischen 
A und der koptisch-katholischen Gemeinde durchgeführt \vurden \ 
die Parteien sich stets der italienischen Sprache (die auch A kennt) 
bedient haben und \\Teil die italienische Sprache bei dem östcrr. 
Consulatc die gebräuchlichste (la piu usitata) und in allen jenen 
Fällen iur Amvendung gek01nmen ist, in welchen dem einen der 
beiden Streittheile die deutsche Sprache nicht geläufig war. - Auf 
den Recurs des A verordnete das O. L. G. in Triest dem Consulate, 
die Ausführungen des A in deutscher Sprache zu Protokoll zu 
nehmen, und dem Gegentheilc den Gebrauch der italienischen 
Sprache frei zu stellen, in Erwägung, dass in dem gegCil'l.:ärtigen 
Proccsse die Klage und mehrere in früherer Zeit aufgenommenen 
Protokolle in der deutschen Sprache verlasst worden sind, und dass 
mit Rücksicht auf das dem österr. Consulate in Kairo zur Verfü
gung stehende Personal auch die Möglichkeit gegeben ist, die ge
richtliche Verhandlung in der deutschen Sprache zu führen; dass 
deshalb dem A das Recht nicht abgesprochen werden könne, zu 
fordern, dass seine Ausführungen in der deutschen Sprache zu Proto
koll gebracht l,verden, dem anderen Thcil aber unbenommen bleiben 
musse, seme Gegenausführungen in der italienischen Sprache zu 
Protokoll zu geben. 

Der oberste Gerichtshof bestätigte die obergerichtliche Ver
ordnung aus deren Gründen und in der weiteren Erwägung, dass 
nach § 14 der westgal. G. O. die Streittheile sich in ihren Reden 
der im Lande beim Gerichte üblichen Sprache zu bedienen haben 
und das österr.-ungar. Consulat in seinem obigen Bescheide ange
führt hat) dass bei demselben sowohl die deutsche als auch die 
itaU enische Sprache als Gerichtssprache in Uebung sei. 

VI. lho. 8218 derSammlung(Band 18., pag. 526): 
Entsch. v. 21. Dec. 1880, Nr. 14588 (Best. der gleichför

migen Decr. des K. G. Teschen v. 26. Ocl 1880, Nr. 9136 und 
des O. L. G. Brünn vom Ü. Nov. 1880, Nr. 12096). Jur. BI. 1881, 
Nr. 18. 

Die Gepossenschaft» Towarzystwo, oszcz~dnosti i zaliczek« (Spar
und Vorschussgenossenschaft) zu Teschen überreichte bei dem dor
tigen K. G. eine in deutscher Sprache verfasste Klage gegen 
B wegen Zahlung effier Wechsclforderung von 200 fi. auf Grund 
eines in polnischen Sprache ausgestellten \Vechsels mit dem Be
gehren um Ertheilung des Zahlungsbefehles. - Das K. G. stellte 
die Klage mit dem Bedeuten zurück, dass nach § 13. a. G. O. 
und Hofdcr. vom 22. December 1836, J. G. S. Nr. 109, eine be
glaubigte deutsche Übersetzung des beigelegten, in polnischer Sprache 
ausgestellten \1\T echsels beizubringen sei, bevor die Klage meritorisch 
erledigt werden könne. - Das O. L. G. bestätigte den erstge
richtlichen Bescheid, weil durch die Verordnung des l\IIinistetiums 
des lnnern v. 25. September 18;)1, Nr. 4665, dann die Vleisung 
des Justizministeriums vom 3. November 1851, No. 1347,\ und die 
justizministerialverordnung vom 22 .Juli 1801, Nr. 6099, für die 
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Behörden und Gerichte grundsätzlich festgestellt vi:urdc, dass in 
Über- und Nieder-Schlesien ausschliesslich die deutsche Sprache 
die officielle Landes-, Gesetz- und Gerichtssprache sei) S) und diese 
Verordnungen bisher keine Änderung erlitten haben. 

Der oberste Gerichtshof verwarf den -a. o. Recurs der Klä
gcrin in der EnYägung) dass in Gemässhcit des Hofder. v. 22. Dc
cember 1835, J. G. S. XL 109, den Parteien obliegt, allen nicht 
in der Gcrichts- oder Landessprache n) ausgestellten Urkunden) ,vo
von bei Gericht Gebrauch gemacht werden soll, beglaubigte Über
setzungen in die Gerichtssprache beizulegen; 1 ()) dass durch die von 
dem O. L. G. citirten Verordnungen in Ober- und Niederschlesien 
die deutsche Sprache als officiel1e Landes-, Gesetz- und Gerichts
sprache erklärt ,vurde, mithin durch die gleichlcl.Utendcn \T erfügungcn 
beider Instanzen keine Nullität oder augenfällige Ungerechtigkeit be
aanaen 'worden ist. ll) 
b b 

S) In Brache11i »Statistiche Skizze der Oesterreichisch·U ngarischcn Mo· 
narcbie'(, Leipzig 1883 - (ich \vähle absichtlich, mit Rücksicht auf das Datum 
des vorliegenden Fallcs, diese Ausg.1be) - ist auf pag. 3 zu lesen: :» •••• In 

Schlesien ist fast die Hälfte der Bevölkerung deutsch, die übrigen sind 
Polen und Mährer. ..« 

9) Hier liegt ein Fehler in der Citation vor, \\'ei1 diese Stelle (in dem 
weitet- oben angeführten Theile) des bezogenen Hofdecretes nicht lautet: 
"nicht in der Gerichts- oder Landessprache ausgestellten Urkunden«, sondern: 
»nicht in der Gerichtssprache oder in einer der Landessprachen ausgestellten 
Urkunden«. 

Hl) I-lier liegt ebenfalls ein Fehler in der .. Citation vor, weil in dem be· 
zogenen Hofdecrete den 'Worten })beglaubigte Ubersetzungen in die Gerichts· 
sprache« noch die \Vorte »oder in eine der Landessprachen« folgcn. 

Il) Von den in der Begründung des O. L. G. angeführten und auch 
von dem Obersten Gerichtshofe angerufenen drei Verordnungen, und zwar: 
Verordnung des i'dinisteriums des Innern vom 25. September 1851 NI. 4665, 
\Vcisung des Justizministeriums vom 3. November 1851 Nr. 1:1470 und Justiz
ministt:rialverordnung vom 22. Juli 1861 Nr. 6099, fand ich in Kaserer »Hand
buch der oc:stelreichischen ]ustizvenvaltung«, 11. Band »§ an. Bestimmungen 
über die Gerichtssprache« (pag. 326-359) nur die letztgenannte, welche (pag. 
331) lautet, \vie folgt: 

»Erlass des Justizministeriilms vom 22. Juli 1861, Z. 6099, an das Obcr
landesgerichts-Praesidium Brünn«. (Im Gc1tungsgebiete der allgemeinen Ge
richtsordnung) »Die mit den Berichten vom 28. Juni ulld 9. Juli 1861 Z. l282 
und 1237 gelieferte Darstellung des bisherigen Vorganges der Gerichtsbe· 
hördell in Mähren und Schlesien in Bezug auf den Gebrauch der Landes
sprachen und zur KE-nntniss genommen. 

Da aus den vorgelegten Berichten der Unterbehörden zu ersehen ist, 
dass bei mehreren Gerichten in Ilähren, namentlich bei den Bezirksämtern 
in \Vischau, Zwittau und Ungarisch-Ostra, dann beim st. d. Bezirksgerichte 
B;'ünn, die Erledigung übel- böhmische oder mährische Eingaben stets, beim 
Bezirksamte in Napagedl und beim Kreisgerichte in Hradisch meistentheils 
in deutsc,her Sprache, bei dem Kreisgerichte in Z~laim und den Bezirksämtern 
zu Mährisch·Ostrau und Schildherg nur über Verlangen der Parteien in 
böhmischer oder mährischcr Sprache erfolgt, dass ferner beim Bezirksamte 
in Klobouk bei Brünn üb:;r deutsche Eingaben slavische Erledigungen er· 
folgen, dass endlich bei den Gerichtsbehörden Mährens in Bezug auf den 
Gebrauch der Land(~ssprachen bei gerichtlichen Aufnahmen und Verhandlun· 
gen die Grundsätze der Gleichberechtigung der Nationalitäten nicht durch· 
gehends ihre Beachtung finden, SQ \vird dem Oberlandesgmichts-Praesidium 
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VII. Nro. 8247 der Sammlung (Band 19, pag.22): 
Entsch. v. 11. Jänner 1881, Nr. 2 (Best. des Dccr. des Han

dels- und 5eegerichtes Tricst v. 7. Dec. 1880, XL 14022, Aufheb. 
des Beschlusses des O. L. G. Triest v. 16. Dec. 1880 Nr. 4230). Gazz. 
dei Trib. 1881, 6 und 7. 

aufgetragen, nicht nur bei den obengenannten Gerichtsbehörden· den obbe
zeichneten Vorgang in Bezug auf die Sprache der Erledigung der Eingaben 
sogleich abzustellen, sondern allerwärts bei den Gerichtsbehörden J\Iährens 
ernstlich darauf zu dringen, dass sie die Protokolle über mündliche Anbringen 
der Parteien, sowie über Vernehmung derselben, dann der Zeugen und Sach
verständigen bei gerichtlichen Verhandlungen stets in der der betreffenden 
Partei verständlichen Sprache aufnehmen, und sich in den Ausfertigungen 
stets jener Landessprache bedienen, in \veIcher die schriftliche Eingabe 
überreicht wurde, .odel- das mündliche Anbringen oder die protokollarische 
Vernehmung stattfand, insbesondere aber die gerichtlichen Entscheidungen 
sammt den Beweggründen jedenfalls auch in jener Sprache ausfertigen, in 
\velcher das Gesuch, bez. die erste Klage oder das erste mündliche An
bringen gestellt oder die Verhandlung durchgdührt war, dass sie endlich 
die mündlichen Schluss verhandlungen in jener Landessprache pflegen und 
die Kundmachung und Ausfertigung des Erkenntnisses in Strafsachen in 
jener Landessprache vornehmen, welche dem Angeklagten verständlich ist. 

Auf die Befolgung der vom Bezirksamte zu \Veisskirchen vorgelegten 
Verordnung des Oberlandesgerichts-Präsidiums vom 21. September 185ö 
Z. 2509, wornach die unterstehenden Gerichtsbehörden ange\".'iese;:n \vurden, bei 
Einbegleitung von Processen an das Oberlandesgericht deutsche Ubersetzungen 
von den in mährischer Sprache an die Parteien hinausgegeben Urtheiien 
1. Instanz und der dazu gehörigen Entscheidungsgründe vorzulegen, kann 
umsoweniger gedrungen werden, als hiedurch eine nicht unbedeutende Ver
mehrung der Geschäfte der Gerichte I Instanz hervorgerufen \11.'1r(1. 

[Bei den Gerichten Sc h I e sie n s hat es in Bezug auf den Gebrauch 
der verschiedenen schlesischen Dialecte im Verkehre mit den Parteien bei 
der bisherigen Übung zu vE!.rbleiben.]« 

Für diese ~bisherige Ubung« dürften den Gerichten eben die beiden 
vorgenannten Verordnungen massgebend ge\vesen sein, welche in Kaserer's 
Handbuch, Wien 18!:13, wohl aus dem Grunde nicht mehr aufgenommen \vurden, 
weil die erstgenannte derselben nicht eine Verordnung des Justizministeriums, 
sondern eine solche des Ministeriums des Innern war, und die zweitgenannte 
durch den Erlass des Justizministeriums vom 12. Oktober 1882 Z 15847 in 
wesentlichen Punkten abgeändert wurde. 

Dieser Erlass lautet nach Kasercr 11. Band, pag 332, wie folgt: 
»Erlass des Justizministeriums vom 12. Oktober 1882, Z 1684.7, an das 

Oberlandesgericht Brünn« (Im Gebiete der allgemeinen G. 0.): »In Betreff 
des Gebrauches der im Herzogthume Schlesien üblichen Sprachen im Vef
kehre zwischen den Gerichten und Parteien finde ich im Einvernehmen mit 
dem k. k. Ministerium des Innern in Abänderung der Justizministerialerlässe 
vom 3. November 1851 Z 13470« (der vorstehend als »die zweitgenannte« 
bezeichneten Verfügung) »und vom 22 Juli 1t:i61 Z 6009« (des vorstehend 
abgedruckten Erlasses) Nachstehendes anzuordnen. 

1. Bei dem Landesgerichte und st. d. Bezirksgerichte in Troppau, dann 
bei den Bezirksgerichten in Königsberg, \Vagstadt und Wigstadtl, in deren 
Sprengeln nebst der deutehen auch die böhmische Sprache üblich ist, sind 
Eingaben) welche in böhmischer Sprache abgefasst sind, anzunehmen. 

11. Bei dem Kreisgerichte Teschen und bei sämmtlichen in des,:en 
Sprengel gelegenen Bezirksgerichten, in deren Gebiete nebst der deutschen 
auch die böhmische und die polnische Sprache üblich ist~ (Tabelle in An
merkung 4 j bei der Bevölkerung des Sprengels des Kreisgerichtes Teschen 
im Jahre 1890 die »Umgangssprache« bei 101/ 2 Percent deutsch, bei 25 1

/ 2 
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In Vertretung einer Triester Handelsfirma überreichte der Ad
vocat -A bei dem dortigen Handels- und SeegeriChte eine in 510-

venischer Sprache verfasste Klage, \velche in erster Instanz a limine 
zurückgevdesen wurde, ,veil diese Sprache nicht Gerichtssprache des 
angerufenen Gerichts sei. ~ Auf den Recurs des A beschloss das 
O. L. G., dem Handelsgerichte die Annahme der Klage aufzu
tragen. DE!' P,'aesident des O. L. G. sistirte die Ausfertigung dieses 
Beschlusses und legte die Sache dem übel-sten Gerichtshoie zur 
Entscheidung vor (§ 172 der Gerichtsinstruction v. 3. Mai 1853, 
R. G. BI. Nr. 81).") 

In En.vägung, dass die Gerichte berufen sind, von Amts\vegen 
die gen aue Befolgung der gesetzlichen Vorschriften über den Ge
brauch der Gerichtssprachen zu überwachen; das die strenge Eill
haltung dieser \T orscllriften im Interesse. der ordentlichen Justiz
ven:va]tung absolut erforderlich ist, da die letztere ganz unmöglicq 
\\Täre, \\'con die V\T ahl der Sprache für die gerichtlichen Eingaben 
dem Belieben der Parteien überlassen \vürde; dass somit in dem 
vorliegenden Falle, \vo nicht blos ein Recht der Parteien zur Frage 
steht, die Vorschrift des § 172 der Gerichtsinstruction vom 3. Mai 
1863, Nr. PI zur Anwendung gebracht werden kann") und die 

Percent cccho-slavisch, bei 640 Percent polnisch), »sind Eingaben, welche in 
böhmischer oder polnischer Sprache abgefasst sind, anzunehmen. 

IH. Die in den Absätzen 1. und 11. bezeichneten Gerichte haben sich 
in dem mündlichen Verkehre mit Parteien und Zeugen der diesen Personen 
verständlichen Sprache zu bedienen und Erklärungen derselben, auf deren 
'iVortlaut es ankommt, in der Sprache zu Protokoll zu bringen, in welcher 
sie abgegeben wurden. 

Gerichtliche Vorladungen an Personen, von welchen anzunehmen ist, 
dass sie nur der böhmischen, beziehungsweise der polnischen Sprache .mächtig 
sind, sind in dieser Sprache auszufertigen, 

Das k. k. Oberlandesgericht wird beauftragt, die vorstehenden Bestim· 
mungen den Gerichten des Herzogthums Schlesien zur Darnachachtung mit
zutheilen. 

(Schlesien umfasst nebst den im Absatze L angeführten Bezirksgerichten: 
Troppau, Königsberg. \iVagstadt und Wigstadtl und den den Sprengel des Kreis
gerichtes: Teschen bildenden Bezirksgerichten: Bielitz, Freistadt, Friedek, 
]ablunkau, Oderberg, Sch\varzwasser, Skotschau und Teschen nach dem »5pe
cial-Orts-Reperto ium für Schlesien;« Wien 1894 -- noch die Bezirksgerichte: 
Freiwaldau, Jaucrnig~ Weidenau, Zuckmantl, Bennisch, Freudenthai, WürbenthaI, 
Hennersdorf, Hotzenplatz, Jägerndorf, 01bersdorf, Odrau.) 

12) §. 172 dieser Gerichtsinstruction lautet: »Wenn jedoch in einer Be
rathung ein Beschluss gefasst wird, ,"lodurch nach der -Ueberzeugung des 
Vorsitzenden die Gesetze offenbar -irrig ausgelegt oder angewendet werden, 
und es sich nicht um Partei rechte, sondern um einen administrativen oder 
öffentlichen Gegenstand oder um solche Angelegenheiten ausser -Streitsachen 
handelt, wobei es darauf ankommt, Minderjährige oder Pfiegebefohlene vor 
Nachtheil, oder das Gericht vor Verantwortung zu bewahren, so ist er 
verpflichtet, die Ausfertigung des Beschlusses einzusteHen. und die Acten 
durch die vorgesetzte Behörde nach Beschaffenheit der Zuständigkeit der 
Entscheidung des obersten Gerichtshofes oder des ]ustizministeriums zu 
unterziehen. Ergeben sich ähnliche Bederiken in einer Senatsabtheilung, so ist 
die Angelegenheit vorläufig- in voller Rathsversammlung in Vortrag zu·bringen.« 

1:1) Der betreffende Passus des bezogenen '-§ 172 lautet: .. ; und -es sich 
nicht um Parteirechte, sondern um- einen administrativen oder öffentlichen 
Gegenstand oder um solche Angelegenheiten ausser Streitsachen handelt ... -« 
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Entscheidung dem Obersten Gerichtshof zusteht, da sie einen Gegen
stand des streitigen \T erfahrcDs betrifft; dass seit der Errichtung. des 
Handels- und Seegerichtes in Triest nur die italienische und die 
deutsche Sprache als Gcrkhtssprachcn der Behörden anerkannt und 
bei denselben im Gebrauche waren 14), "\vie denn auch die Kaufleute 
im Küstenlande ihre Geschäfte in einer dieser Sprachen zu schEessen 
pflegten; dass diese Praxis des genannten Gerichtes vollkommen 
der Vorschrift des § 13. a. G. O. entspricht, welche durch die :Mini
sterialverordnung vom 15. :l\1ai 1862. Nr. 865 15

) nicht ausser 
Kraft gesetzt \yurdc, noch ausser Kraft gesetzt \verden konnte; 
dass diese l\1inisterialverordnung nach ihrem Inhalt und Geist nur den 
Zweck verfolgt, dass die nur der slavichen Sprachc mächtigen Be1vohner 
slavischer Bezirke in den mit ihnen bei Gericht aufgenommenen Pro
tokollen und in ihren gerichtlichen Eingaben sich des slavischen 
Idioms s ;llen bedienen können, ·wenn anders dies mit Rücksicht
nahme auf die Sprachkenntnisse der fungirenden Gerichtsbeamten 
zulässig erscheint; dass wcder die eine, noch die andcre dieser V or
aussetzungen in dem vorlieg-enden Falle eintritt, zumal da die ein
gereichte Klage von einem Triester Advocaten verfasst, mit einem 
in deutscher Sprache geschriebenen \~T echscl instruirt und für eine 
Tricster Handc1sfirma angebracht worden ist, die sicherlich einer 
der Gerichtssprachen des angerufenen Handels- und Seegerichtes 
mächtig ist, - hat der oberste Gerichtshof die erstgerichtliche Ver
ordnung bestätigt. ~ 

VIII. Nro. 8296 der Sammlung (Band 19, pag. 88): 
Entseh. v. j(j. Februar IS81, Nr. 1697 (Best. des das Deer. des 

B. G. Stein v. 1. Oel. 1880, Nr. 685 b aufheb. Deer. des O. L. G. 
Graz vom 22. December 188U, Nr. 13364) G. Z. 188 I, Nr. 22. 

In einem bei dem B. G. Stein (Krain) verhandelten Besitz
störungsstreit \vurde theils von der slovenischen, theils von der 
deutschen Sprache Gebrauch gemacht: die Klage war slovenisch, 
der Klagebescheid deutsch; von zwei Zwischenbescheiden der eine 
slovenisch, der andere deutsch; die Vernehmung der Zeugen geschah 
in der slovenischen Sprache und das Processerkenntniss \vurdc slo
venisch ausgefertigt. - Die Streitsache kam im Recurs\vege zu dem 
O. L. G., \velches die Ausfertigung des erstgerichtlichen Erkennt
nisses in deutscher Sprache verordncte. 

Der oberste Gerichtshof bestätigte die Verordnung des O. L. 
G. in der En\'ägung, dass der regelmässige und unbehindcrte Gang 
der Rechtspflege im höchsten "Grade gefährdet erscheint, wenn es der 
vVillkühr der Parteien, ihrer Vertreter oder der Gerichte überlassen 
bliebc, in den gerichtlichen Eingaben und Erlcdigungen nach Belieben 

11) Brachelli »Statistische Skizze der Oestcrreichisch·Ungarischen Monar
chie«, Leipzig 1888, pag. 3: »Im österreichio;ch-illyrischen Küstenlande ver
theilt sich die Bevölkerung unter die Italiener, Slovenen, Serben und Kroaten, 
neben welchen noch die Deutschen mit einer nicht unbeträchtlichen Ziffer 
vertreten sind.« (Perccnte werden nicht angegeben.) 

15) Diese Verordnung ·wurde bereits ad H. in· der Anmerkung 3 abgedruckt. 
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der einen oder der andern Sprache sich zu bedienen; dass es Pflicht 
des Obergerichtes ist, im Sinne des § 90 der Amtsinstruction vom 
3. J\Iai 1853, R. G. BL 1:\0. 8pü), von Amts\yegen darüber zu -wachen, 
dass die gesetzlichen Bestimmungen, betreffend die bei Gericht zu 
gebrauchende Sprache, genauestcns befolgt -werden; dass bei Ent
scheidung der Frage, in "\velcher Sprache die gerichtlichen Eingaben 
und Erlcdigungen im streitigen Verfahren zu verfassen sind, für die 
Gerichte nur die Vorschriften der Gerichtsordnung und die allenfalls 
später mit Gesetzeskraft erlassenen Vercrdnungen massgebend sein 
können; dass zufolge der Bestimmung des § t;~ a. G. O. beide 
Thcilc sO\\'oh1, als ihre Rechtsfrcundc, in ihren Reden die landes
übliche Sprache17) zu gebrauchen haben, in \vc1cher selbstverständlich 
auch die richterlichen Erledigungen zu erlassen sind; dass im Her
zogthumc Krain seit Einführung der allgemeinen Gerichtsordnung 
die deutsche Sprache ausschliesslich die bei Gericht landesübliche 
Sprache 'iyar1R), in welcher der Vorschrift des dürten § 13 gemäss 
alle gerichtlichen Eingaben verfasst sein mussten, und alle richter
lichen Erledigungen erflossen; dass dieser in den Gesetzen und den 
thatsächlichen Verhältnissen begründete Gebrauchder deutschen Sprache 
als ausschliesslich landesübliche Gerichtssprache19) in Krain weder 
durch ein Gesetz) noch durch eine mit Gesetzeskraft erf10ssene Ver
ordnung eine Abänderung oder Einschränkung erlitten hat; Jass die 
Justizministerialerlässe vom 15. März -U:\6~20) und vom ö. Sep
tCinber 186721) eine Abänderung der Vorschrift des § 1:3. a. G. O. 

16) Der berufene § 90 (des Kais Patentes V0111 3. Mai 1853 R. G. B. 
Nr. 81) lautet: in margine: _ "Unterordnung der Gerichtsbehörden« und im 
Texte: »§ 90. Die Gerichtsbehörden erster Instanz sind hinsichtlich dlCs Ganges 

der Justizgeschäfte der Aufsicht der Obergerichte und insbesondere der 
Praesidien derselben und -die Obergerichte dem Justüministerium unterge
ordnet. Zugleich haben jedoch die Vorsteher der Gerichtshöfe erster Instanz 
über das Benehmen derjenigen Bczirksri.:.hter und ihrer Untergebenen, 
\ve!c:he aus dem Personalstande der Gerichtshöfe bestellt sind, oder doch 
die Justizpfiege getrennt von der politischen Verwaltung ausüben, zu wachen, 
und wahrgenommene Gebrechen, soweit es Individuen der ersten Art betrifft 
oder dringende Fälle eintreten, gleich selbst abzustellen, in anderen Fällen 
aber dem Obergerichte und beziehungsv,reise dem Praesidium die Anzeige 
zu erstatten.« 

17) Brache1li "Statistische Skizze der Oesterreichisch-Ungarischen M0ll
archie«, Leipzig 1883, pag. ß: »In Krain sind die Bewohner grässtentheils S10-

vcnen (über 93 Proc.), auf die Deutschen kommen über ß Procent.« 
18) § 13 a. G. O. sagt: »der landesüblichen Sprache« und nicht »der 

bei Gericht landesüblichen Sprache.« 
19) § 13 a. G, O. sagt: »der landesüblichen Sprache« und nicht: »der 

landesüblichen Gerichtssprache.« 
21}j Abgedruckt ad II. in der Anmerkung 3. 
21) Nach Kaserer »Handbuch der oesterreichischen Jusbzverwaltung« 

Ir. Band, Wien 188:3, pag. 344, lautet dieser Erlass, vie folgt: 
»Erlass des Justizministeriums vom D. September 18G7, Z. 8G3ß, an das 

Oberlalldcsgerichts-Praesidium Graz« (im Geltungsgebiete der allgemeinen 
Gerichtsordnung): »Aus dem, mit dem Berichte vom 25. Juli d. J. Z. 248t ge· 
lieferten Nachweise über die Sprachkenntnisse der Gerichts- und Staats
am"altschaftsbeamten und der Notare in Krain, hat das ]ustizministerium die 
erfreuliche Überzeugung gewonnen, dass die weitaus grösste Zahl der ge-
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und des darauf gegründeten gesetzlichen Zustandes Iveder bez\vccken 
noch bez'i\Tccken konnten und dass die Absicht derselben nur dahin 
ging, im innern Amtsverkehre der Gerichtsbehörden mh nur der 
slovcnischen Sprache kundigen Parteien für letztere Erleichterungen 
eintreten zu lassen; dass dem Gesagten zufolgc das in slovenischer 
Sprache verfasste Erkenntniss des B. G. Stein in fonnel1er Be
ziehung mit einer von Amtswegen zu berücksichtigenden Nullität be
haftet war, vcshalb das O. L. G. mit Recht dasselbe aufgehoben 
und dem B. G. aufgetragen hat, die Proccssentscheidung in der 
landesüblichen deutschen Gerichtssprache hinauszugeben. 

IX. Nro. 9584 der Sammlung (Band 21, pag 419): 
Entseh. v. 2. Oet. 188'3, Nr. 11635 (Best. der gleichförmigen 

Deer. des L. G.Wien v. 20. Juli 1883, Nr. 15,121 und des O. L. 
G. Wien vom 22. August 1883 N. 14235). Jur. BI. 18S4 N. 2. 

Die beim Vlicncr Landesgerichte angebrachte Klage des A war 
mit einem in laleinischer Sprache ausgefertigten Urtheil des Magi
stratsgerichtes Agram (vom 28. Mai 1847) instruirt und \vurde.. von 
beiden Untergerichten zur Bcibringung einer beglaubigten Uber
setzung zurückgevdesen. 

richtlichen und staatsanwaltschaftlichen Concepts- und Kanzleibeamten, sowie 
der Notare der slovcnischen Landessprache in \\,Tort und Schrift in genügendem 
Masse mächtig ist, und es daher bei dieser Sachlage keinem Anstande unter
liegen könne, dass bei den Gerichtshöfen, Staatsanwaltschaften und Bezirks
gerichten in Krain Protokolle über Vernehmungen von Parteien, welche 
nur der slovenischen Sprache kundig sind, von nun an stets in der slave
nischc>n Sprache aufgenomcn werden, was nicht nur dem Interesse der Justiz
pflege förderlich erscheint, sondern auch von den der slovcnischen Natio
nalität angehörigen Parteien, Landtags- und Reichsrathsdeputirten, und 
selbst vom Landtage des Herzogthums Krain mit Recht angestrebt _wird. 

Das Justizministerium findet desshalb unter Bezugnahme auf die 
Justizministerialverorcnung vom 15. I\Iärz 1862 Z. 865 Pe, womit der Ge
brauch der slave nischen Sprachc in bestimmten Fällen bei Gericht nur nach 
"!\1öglichkeit ·und Thunlichkeit angeordnet wurde, nunmehr den sämmtlichen 
Gerichten des Herzogthums Krain vorzuschreiben: 

L Alle Protokolle über Verhöre n ur der slovcnischen Sprache kun
diger Zeugen im streitigen und nicht streitigen Civi!verfahren, 

2. alle Protokolle über Eidcsablegungen und namentlich alle Eides
formeln, wenn die Schwörenden nur der slovenischen Sprache mächtig sind, 

3. alle Verhörsprotokolle im Strafverfahren, mit n ur der slovenischen 
Sprache kundigen Ange5chuldigten und Zeugen von nun an stets in der 
slovenischen Sprache aufzunehmen, d. h. nicht blos \vie es bisher hie und 
da geschehen sein soll, die Angaben und Erklärungen solcher Parteien und 
Zeugen in sloyenischer Sprache anzuhören, dann aber ga11l'; oder theilweise 
in deutscher Ubersetzung ins Protokoll niederzuschreiben, sondern dieselben 
auch nach ihrem voll e n Inhalte in sI () v c n i s c her Sprache ins Pro· 
tokoll aufzunehmen. 

Das ]ustizministerium envartet, dass dieser Anordnung pünktlich Folge 
geleistet, die Handhabung derselben vom Oberlandesgerichte genau über
v'lacht und hiedurch weiteren Besch\verden vorgebeugt \verden \vird. 

Sollte bei einem oder dem anderen Gerichte die Zusammensetzung 
des Personales so beschaffen sein I dass diesel be der Durchführung obiger 
AnOl"dnung hinderlich wäre, so wolle eine entsprechende Personal ver
änderung verfügt, oder nöthigenfalJs beim Justizministerium beantragt 
werden.« 

2 
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Der a. o. Revisionsrecurs, in wc1chem A geltend machte, 
dass die lateinische Sprache zur Zeit der UrthciJsfällung in eroaben 
die Amtssprache \'Var, dass dieselbe jedem Richter verständlich, und 
dass der Kläger, beim :\Iangel eines Gerichtsdolmetsch für das La
teinische, gar nicht in der Lage sei, eine authentische Ubcrsetzung 
vorzulegen - wurde von dem obersten Gerichtshofe ver\vorfen in 
0.cr Erwägung, dass der Auftrag zur Beibringung der deutschen 
Ubersetzung durch die §§ 12 und 13 a. G. 0.") und das Hofder. v. 
22. December 1835 J. G. S. No. 109, wonach jeder Klage beglau
bigte Übersetzungen der ·weder in der Gerichts - noch in der 
Landessprache ausgestellten Urkunden beizubringen und dem Gegner 
mitzuthcilen sind, gesetzlicht gerechtfertigt ist, und dass das citirte 
Hofdecret den Fall) wo für eine Sprache kein vereidigter Gerichts~ 
dolmetsch bestellt ist) vorgesehen und das hiebei zu beobachtende 
Verfahren vorgezeichnet habe. 

X. Nro. 11865 der Sammlung (Band 20, pag.776): 
Entsch. v.29. Nov. 1887, No. 13481 (Best. der gleichförmigen 

Decr. des K. G. Trient v. 30. Sept. 1887, No. 3436 und des O. 
L. G. Innsbruck v. 25. Oel. 1887, No. 5489). G. Z. 1888, 
No. 6. 

Zu dem bei dem K. G. Trient anhängigen Concurse des B 
meldete die \;Viener Handclsfirma A ihre Forderung in einer deutsch 
geschriebenen Eingabe an) welche vom Concursgerichte mit Berufung 
auf den § 14 der westgal. G. O. zurückgestellt wurde. - Das O. 
L. G. bestätigte diese Verordnung) in der Erwägung) dass nach 
§ 14 der im Kronlande Tirol und Vorarlberg geltenden \vcstgal. G. O. 
beide Strcittheile sOl"oh1 als ihre Rechtsfreunde sich in ihren Reden 
der im Lande beim Gerichte üblichen Sprache zu bedienen haben) 
und dass diese Vorschrift auch auf das heutige Concursverfalu-en 
A1T\Yendung zu finden hat; dass der Gerichtsbezirk von Trient kejn 
in sprachlicher Beziehung gemischter) sondern ein rein italienischer 
ist) da unter der Bevölkerung desselben die italienische die einzige 
landesübliche Sprache ist und demnach auch die beim K. G. Trient 
übliche Gerichtssprache im Verkehr mit den Parteien) sO"wie in dem 
Verkehr der Letzteren unter sicb stets ausschliesslich die ita1ie~ 
nische Sprache war und noch ist; und dass in gleicher \~Tcise auch 
bei jenen Gerichten dieses Kronlandes, bei welchen ausschliesstlich 
die deutsche Sprache als Gerichtssprache in Übung ist) in dieser 
Sprache amtirt und somit auch blos in deutscher Sprache verfasste 
Eingaben angenommen \verden. ~ Die }'irma A ergriff den a. o. 
Revisionsrecurs, in \yclchem sie ausführte) dass nach § 14 der 
\Yestgal. G. O. nicht die im Gerichtsbezirke übliche) sondern die 
im Lande) in welchem ein bestimmtes Gericht gelegen ist, übliche 
Sprache die massgebende ist) \vas wohl aus der Divergenz zwischen 
der Fassung des § 14 der westgal., beziehungsweise tirolischen G. O. 

~,) § 12. a. G. O. bestimmt: ~Das Filctum soll ... erzählt, die Bcweis
mit~el aber an brieflichen Urkunden, nöthigen Vollmachten ..... sogleich 
angeführt und beigeschlossen ... werden.« 
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und jener des entsprechenden § 13 der a. G. 0., smvic aus 
dem Umstande hervorleuchtet, dass der Gesetzgeber mit Rücksicht 
hierauf spcciell für Dalmatien· und Istrien den Ausdruck »im Lande 
und bei Gericht üblich«23) in »landesüblich« abgeändert hat (Gesetz 
vom 26. ?vlai 1883, R. G. B. Xo. 76), eine Abänderung, die für 
Trient nicht erfolgt ist. 24) 

Der oberste Gerichtshof verwarf den Recurs in der Erwägung) 
dass nach § 14. der in Tirol und V orarlbcrg geltenden wcstgal. 
G. O. die Parteien ihre Eingaben in der bei dieseln Gerichte 
üblichen Sprache zu überreichen haben; dass unzweifelhaft von den 
beiden in Tifol geltenden Landessprachen (deutsch und italienisch) 
beim K. G. in Trient ausschliesslich die italienische Sprache die 
übliche ist; dass demnach die Voraussetzungen, "\velche nach dem 
Gesetze für die Ergreifung des a. o. Revisionsrecurses erforderlich 
sind, nicht nur nicht vorliegen) vielmehr die angefochtene ober
gerichtliche Entscheidung durch die derselben beigegebene, dem 
Gesetze und der Sachlage vollkommen entsprechende Begründung 
gerechtfertigt erscheint. -

XI. Xro. 125"8 der Sammlung (Band 27, pag 52): 
Entseh. v. 23. Jänner 1880 No. 6. (Best. des Urth. des H. G. 

Wien v. 16. Oet. 1~88, No 155568, Abänd. des Urth. des O. L. G. 
Wien v. 20. Xov. 1888, No. L84g). Jur. Bi. 18~9, Ko 20. 
Ccntralbl. f. jur. Praxis 1088, S. 3U4. 

Die Firma A & Comp in Vlien belangte den TI in ßudapest 

2J) Hier liegen Druckfehler oder Fehler in der Citation vor, \veil die 
westgal. G. O. nicht: bei Gericht€: sagt, sondern ~b e i m Gerichte« 

24) Der Art. 1. des berufenen Ge<;etze~ vom 26. Mai 1883 R.-G.-R No. 76, 
~betrcffend eine Rerichtigung des Textes des § 14 der in Dalmatien und 
Istrien geltenden Gerichtsordnung« lautet: 

"A r t 1. Der § 14 der auf Grund der Kaiserlichen Patente vom 2-1-. 
April 1815 in Dalmatien und Istrien geltendcn Gerichtsordnung hat zu 
lauten: § 11. Jeder der beiden Theile und deren Rechtsfreunde haben sich 
in ihren Reden einer der landesüblichen Spfilchen zu bedicnen und sich 
hiebei aller Weitläufigkeiten, Wiederholungen und Anzüglichkeiten zu ent
halten.« 

Vas berufene, Istrien betreffende Patent vom 2!. April 1816 l-G.·S. 
1147 lautet: 

.. Zur Bewirkung eines gleichen rechtlichen Verfahrens in Streitslchen 
wird hiemit die allgemeine bürgerliche Gerichtsordnung Unserer Deutschc:1 
Erbländer in deljenigen Art, in welcher sie 1803 zu Venedig erschien, für 
Istrien und Fiume mit dem Beisatze bekannt gemacht, dass dieselbe vom 
ersten Julius t J. zur Richtschnur zu dienen habe.'" 
. D::;r § 14: der in dem Patente bemfenen, im Jahre 1803 zu Venedig er

schIenenen Gerichtsord:mng (uRegolamento generale deI Processo civilc per gli 
stati austriaci in Italia€:, Venezia 180.~. Per 1i Pinelli Zio e Nipote) ~ Wiener 
Universitäts-Bibliothek: Jus civ. austr. 1. 503. -lautet: »§ 1-1-. Le Parti non meno, 

ehe i loro Patrocinatori do\.'ranno ne'10ro atti se r v i r s i d e}-1' I d i 0 m a 
I tal i a n 0, ed astenersi da ogoi prolissita, 0 ripetizi0ne, cd espressiorle 
offensiva." -

De~nach ist ~ie obige, Dalmatien und Istrien betreffende Behauptung 
der recun'lrenden FIrma, welcher der besondere \Vortlaut des § 1.1: der 1803 
zu Venedig erschienenen GerichtsordnunG" offenbar nicht bekannt war (belüG"lic:" 
Istriens) unrichtig. '" , ö 

2* 
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vor dem H. G. \/Vien auf Zahlung eines \Vaarenkaufpreises und 
gründete die Competcnz des angerufenen Gerichtes gemäss § 43 
J. :\. auf die behauptete unbeanständcte Annahme einer allegirten 
in französischer Sprache abgefassten Factura, welche nach der Be
hauptung der Kläger den Beisatz enthielt: »Zahlbar bei A & Comp. 
in \IVien«, ferner auch auf § 3n der ungar. C. P. O. und § 29, 
lit. cl T. N. Das H. G. gab der Incompetenzeinvi,Tcndung des Baus 
folgenden Gründen statt: Auf die allegirte Factura ,,,ar gemäss 
§ 13. a. G. O. und Horder. vom 22. Deeembcr 1~:'5, J. G. S. 109, 
keine Rücksicht zu nehmen, \veil diese Factura in einer fremden 
Spracl~ ausgefertigt ist und eine deutsche Cbcrsetzung derselben 
nicht beigebracht "\""urde. Demnach kann die Competenz nach § 43 
J. N. nicht beurtheilt werden ... «( (\Veiter ist von der Sprache der 
Factura keine Rede, die Angelegenheit \\Turde von anderen Gesichts
punkten aus erledigt, wie dies auch aus der Überschrift: »Gerichts
stand des Ortes der kaufmännischen Buchführung nach ~ 35 ungar. 
C. P. 0.; Begriff der Buchauszugs- und Rechnungsforderung ; Voraus
setzungen der reciproken An\vendung des § 3 "). cit.«) hervorgeht. -

XII. Nro. 13596 der Sammlung (Band 29, pag. 70.): 
Entseh. v. 5. Februar 1891, No. 548 (Best. des das Urth. des 

B. G. Teltsch v. 28. Juni 1890, No. 3192, theilweise .abänd. Urth. 
des O. L. G. Brünn v. 15. Oet. 1890, No. 6\131). Juristen-Zeitung 
1891, No. 21. 

Der Erstrichter verfällte die Beklagten als die im durchgeführten 
Rechtsstreite sachfälJige Partei in den nichtsolidarischen Ersatz der 
Gerichtskosten, unter welchen auch die mit der Übersetzung der in 
böhmischer Sprache verfassten Processreden der Beklagten verbun
denen Kosten ohne ausdrückliche Ivlütivirung enthalten waren. _.
Das O. L. G. erkannte auf solidarischen Kostenersatz und auf Aus
scheidung der Übersetzungsgebühr auS den Kosten. Gründe: Die 
Beklagten sind als Streitgenossen belangt y\'Orden und haben den 
ganzen Streit gemeinschaftlich geführt; da nun der Kläger rücksichtlich 
beider Beklagten obsiegt und kein Grund vorliegt, ihre Verpflichtung 
zur Zahlung der Gerichtskosten nach irgend einem Verhältnisse zu 
theilen, so ll1usste ilUT solidarische Verurthcilung in den Kostenersatz 
erfolgen. Belangend die Herabminderung der dem Kläger zuerkannten 
Kosten durch Ausscheidung der Übersetzungsgcbühr ist zu erwägen, 
dass in l\Tähren 501vo111 die deutsche als auch die böhmische Sprache 
landesüblich ist, die Strcittheile sich daher nach § 1;3 a. G. O. der 
einen oder der anderen Sprache bedienen können, ohne verpflichtet 
zu sein, dem Gegentheile, ,>,"enn sich derselbe nicht derselben Sprache 
bedient, eine übersetzung ihrer Satzreden und schriftlichen Belege) 
besonders im Summarverfahren, dessen Leitung dem Richter obliegt, 
mitzutheilen. Es kann somit auch keinem Theile der Ersatz der Ge
bülu"en für die etwa selbst veranlasste Übersetzung der Schriftstücke 
gegenüber dem Gegner zugesprochen werden. 

Der oberste Gerichtshof bestätigte den abändernden Kosten
spruch des O. L. G. mit Beziehung auf die zutreffende Begründung 
des oberlandesgeriehtliehen Urtbeiles. --
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Ausser den im Vorstehenden reproducirten Entscheidungen 
erscheint in den Verzeichnissen der mir zu Gebote stehenden 
30 Bände der Sammlung nur noch und zwar bei § 14 westgal. 
G. O. angeführt die Entscheidung Nr. 371\ Band 8, pag. 76; 
in derselben kommt jedoch der § 14 westgal. G. O. - ohne 
Bezug auf die in lZede stehende Sprachenfrage -- nur in dem 
folgenden Passus vor: »... dass die Bezeichnungen }) Advocat « 

und )Rechtsfreund<; synonym sind smvohl im Sprachgebrauch 
wie nach dem Gesetz (§ 14 ",estgal. G. 0., Hofdecr. vO .. TI Ib. Jänner 
1787, Nr. 61,1 ... ) ... " 

Der leichteren Ucbcrsicht halber vlliederholc ich hier noch die 
Gründe der Eingangs (nach der N euen Freien Presse) angeführten 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes als Entscheidung XIII der 
vorliegenden Reihenfolge: 

XIII. »Das Ober-Landesgericht hat :;;eine Entscheidung auf 
die §§ g und 11 der im Landesgesetzblatte für Böhn1cn vom 
7. April 1807, Zahl 1:d kundgemachten Verordnung der IVIinister 
des Innern, der Justiz, der Finanzen, des Handels und des Acker
baues vom 5. April 1897 gestützt und wird in dem Revisions
Recurse die Giltigkeit dieser Verordnung angez\veifc1t und ge
beten, die Frage der Gesetzlichkeit derselben zu prüfen. 

Der oberste Gerichtshof sah sich jedoch nicht veranlasst, die 
Frage der Rechtsgiltigkeit der betreffenden Verordnung im Sinne 
des § 7 des Staatsgrundgesetzes vom 21. December 1867 Nr. 144 
R. G. Bl., über die richterliche Gewalt 25), einer Erörterung zu 
unterziehen und hierüber eine Entscheidung zu fällen, zumal auch 
die beiden Untergerichte sich auf diese Verordnung V01ll 5. April 
1807 in ihren Entscheidungen wohl berufen, jedoch über deren 
Giltigkcit sich nicht insbesondere ausgesprochen haben, daher es 
dem Obersten Gerichtshof, weIcher lediglich im gesetzlichen In
stanzenzuge zu erkennen hat, auch an der nöthigen Grundlage 
einer Entscheidung gebricht. 

Abgesehen jedoch von der Giltigkeit oder Ungiltigkeit der 
angefochtenen \.T erordnung, lässt sich schon auf Grund der be
stehenden gesetzlichen Vorschriften nicht verkennen, dass den1 
Revisions-Rccm'se eine Berechtigung nicht abgesprochen \verden 
könne, Denn § 13 A. G, O. ist, \vie sich schon aus seiner Tcxtirung, 
\\relche nicht von »Sprachen«, sondern von »Sprache« spricht, somit 
nicht die mehreren, im Lande etwa üblichen Sprachen vor Augen 
hat und nicht anordnet, dass jede dieser Sprachen bei jedem Ge
richte des Landes zuzulassen sei, wie auch aus der Vergleichung 
n~it § 14 der \vestgalizischen Gerichtsordnung sich ergipt, dahin 
zu verstehen, dass als übliche Landessprache diejenige anzusehen 
ist, \veIche bei dem betreffenden Gerichte üblich ist, und da in 

25) Der § 7. des bezogenen Staatsgrundgesctzes lautet: »Die Prüfung 
der Gi!tigkeit gehörig; kundgemachter Gesetze steht den Gerichten nicht zu. 
I?agegen haben die Gerichte über die Giltigkeit von Verordnungen im gesetz
hchen Instanzenzuge zu entscheiden.« 
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Eger, "wie notorisch bekannt, nur die deutsche Sprache die übliche 
ist, erscheint der von dem k. k. städtisch delegirten Bezirksgerichte 
in Eger bei der Tagfahrt vom 7 .. Mai 18\J7 gefasste zweite} den 
ersten aufllcbende und somit entscheidende Beschluss! 'ivonach 
das Protokoll in der vorliegenden Rechtssache in deutscher Sprache 
zu führen ist) sowie die Intimation dieses Beschlusses begründet. «( -

(In dem ·weiteren Verlaufe dieser Schrift "werden die vorstehenden 13 
Entscht;idungen in der Art berufen ·werden, dass z. B.: »E. X.« zu lesen ist: 
Entscheidung X.) 

Das Gesetz vom 1. August 18% R. G. BI. Xr. 112, betreffenu 
die Einführung des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in 
bürgerlichen R-echtsstreitigkcitcn (Civilprocessordnung), bestimmt in 
Art. 1., Alinea 2.): »l\lit demselben Tage verlieren, soweit dieses 

Gesetz oder die Civilprocessordnung nicht eine Ausnahme ent
hält, alle in anderen gesetzlichen Vorschriften enthaltenen Bestim
mungen über Gegenstände, welche in der Civilprocessordnung ge
regelt sind, ihre \Virksamkeit.« 

In Schaucr »Die Civilprocess-Ordnung ... «, Zweite Auflage, 
\Vien, ~Tanz 1897, ist bei Art 1. des genannten Einführungs-Gesetzes 
folgende redactionelle Anmerkung zu lesen: )) .' Unberührt bleiben 

insbesondere die übcr den Ge b rau c h der 1 a n des ü b I ich e 11 

S p r ach e n vor Gericht geltenden Bestimmungen, vor allelll 
~ I H der allgemeinen GErichtsordnung: Beide Theile sowohl als 
ihre Rechtsfrellnde haben sich in ihren Reden der landesüblichen 
Sprache zu gebrauchen, und aller \Al ciläufigkeiten, \Viederholungell 
und Anzügleichkeiten zu enthalten. § 14 \Vestgalizische Gerichts
ordnung: ßeide Theilc sowohl als ihre Rechtsfreunde haben sich 
in ihren Reden der im Lande beim Gerichte üblichen Sprache 
zu gebrauchen und sich dabei aller \Veitlaüfigkeiten, \Vieder
holungen und Anzüglichkeiten zu enthalten. 

\\Te1che Sprachen in den einzelnen Königreichen und Län
dern als landesüblich anzusehen sind, darüber vgl. K ase r e 1", 

Handbuch der oesterreichischen Justizvervi.'altung, Bd. II, S. B.25. 
Die Parteien :;ind allen nicht in der Gerichtssprache oder 

in einer der Landessprachen ausgestellten Urkunden, -wovon in 
oder aus.::er Streitsachen bei Gericht Gebrauch gemacht werden 
sol], beglaubigte Übersetzungen in die Gerichtssprache oder in 
eine der Landessprachen beizulegen schuldig ... (Hofd. Y. 22. 
December 1835, J. G. S. No. 100).,,") 

26) Mit Rücksich darauf, d'lSS der §. 13 der a. G. O. unllerührt geblieben 
ist, schrieb die» Neue Freie ,Presse«, Morgenblatt vom 8. Jänner 1891::\, pag. 2, 
Folgendes: 

»Wien, 7. Januar. (Der Oberste Gerichtshof und die Sprachen
ver 0 r d nun gen.) D:e in uns,~rem letzten Abendblatte publicirte Entschei
dung des Obersten Gerichtshofes ist für die Sprachenverordnungen geradezu 
vernichtend. \Venn es für die Rcchtmässigkcit des Kampfes der Deutschen 
\vidcr jene unseligen Ordonnanzen noch eines Beweises bedurft hatte, durch 
diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofes wäre er geliefert, denn die 
Gesetzwidrigkeit der Sprachen verordnungen, wenigstens insO'\veit sie sich auf 
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\Venn man, in Kenntniss des \Vortlautes des §. 13 a. G. 0'1 
des §. 14 w. 6-. O. und des die Übersetzung von Urkunden 

den Gebrauch der czechischen Sprache vor deutschen Gerichten in Deutsch
böhmen beziehen. ist dadurch ger ich tl ich c nt s chi c cl e n, Gegen eine 
GesetzKidrigkcit mit allen l\Iittc1n anzukämpfen, ist nicht nur Recht, sondern 
Pflicht. Der § 13 der aligemcinen Gerichtsordnung bestimmt: »Beide Theile 
50w01 als ihre Rechtsfreunde haben sich in ihren Reden der landesüblichen 
Sprache zu bedienen.< Der Oberste Gerichtshof entscheidet nun ein Zwei
faches. Erstens, dass der §. 13, indem er nicht von landesüblichen Sprachen, 
sondern von Sprache spricht, nicht die mehreren in einem Lande etwa 
üblichen Sprachen vor Augen hat, und nicht anordnet, dass jede 
dieser Sprachen bei jedem Gerichte des Landes zuzulassen 
sei, sondern dass als übliche Landessprache diejenige anzusehen sei, 
welche bei dem betreffenden Gerichte üblich ist. Zweitens, dass 
dieser ~. 13 mit diesem seinem Inhalte trotz der Sprachen·verordnungen als 
gütig tortbe"lteht. Wenn nun auf der einen Seite die ·Sprachenverordnung 
decretirt, dass jede im Lande übliche Sprache bei Gericht zuzulassen und 
in derselben zu verhandeln sei, während auf der andern Seite der VOm 
Obersten Gerichtshof als fortdauernd giltig anerkannte §. 13 des Gesetzes 
dies als unzulässig erklärt, so hat die Verordnung gegen das Gesetz ver~ 
stossen, sie ist daher gesctz\vidrig und ungiltig, und die, welche sie erlassen 
haben, haben gesetzwidrig gehandelt. Die praktische Folge dieser Entschei
dung ist nun die, dass die Gerichte im deutschen Gebiete, wo eben nur die 
deutsche Sprache üblich ist, sich an die Verordnung nicht nur nicht zu 
halten brauchen, sondern nicht halten dürfen, \yeil für sie nur das giltige 
Gesetz massgebend und verpflichtend ist. Für die Gerichte Böhmens und 
Mährens also gilt trotz aller Verordnungen der Grundsatz {ort, dass sie nur 
die bei dem betreffenden Gerichte übliche Landessprac11e bei den Verhand~ 
lungen zulassen dürfen, mithin im deutschen Gebiete nur die deutsche Ver~ 
handlungssprache. Allein man könnte eimycnden, dass der vom Otersten 
Gerichtshofe declarirte Grundsatz des §. 13 der allgemeinen Gerichtsordnung 
nun keine praktische Bedeutung mehr habe, weil doch seit 1. Januar 189tl 
an Stelle der allgemeinen Gerichtsordnung die neue Civilprocess·Ordnung 
getreten sei. Diese Einwendung v·,'äre falsch, weil die neue Civilprocess
Ordnung nicht etwa ausspricht, dass die alte allgemeine Gerichtsordnung 
in ihrer Gänze aufgehoben sei, sondern absichtlich im Artikel 1 des Ein~ 
führungsgesetzes blos besagt, dass nur die Bestimmungen über -Gegenstände, 
welche in der ncuen Civilprocess-Ordnung geregelt sind, ihre Vlirksamkeit 
verlieren. Deber den Gegenstand, in welcher Sprache vor den Gerichten zu 
verhandeln sei, enthält die neue Civjlprocess~Ordnung keine Bestimmung, 
daher bleibt die darüber entscheidende Bestimmung des §. 13 der allge
meinen Gerichtsordnung auch unter der neuen Processordnung fortdauernd 
in \\Tirksamkeit. Damit {arüber kein Zweifel bestehe, hat dies der Perrna· 
nenzausschuss des Abgeordnetenhauses in seinem Berichte über die Civil
process-Ordnung ausdrücklich ausgesprochen, indem er zum Artikel 1 des 
Einführungsgesetzes sagte: »Ebenso gehört zu den durch die neue Civil
process-Ordnung unberührt gebliebenen Materien der sich auf die 
Sprachenfrage bei Gericht beziehende §. 13 der allgemeinen Gerichtsordnung.« 
Somit bleibt trotz aller Verordnungen der §. 13 der alJgemeinen Gericht~
ordnung auch für die neue Civilprocess-Ordnung in \Virksamkeit, das heisst 
auch unter der neuen Civilprocess·Ordnung sind vor den deutschen Geric"Pten 
Böhmens und l\fährens nicht beide Sprachen des Landes, sondern nur die 
dienstesübliehe deutsche Sprache als Verhardlungssprache zuzulassen. Damit 
sind auch alle \veiteren auf der czechischen Verhandlungssprache beruhenden 
Bestimmungen der Sprachenverordnung entfallen. »Und darum Räuber und 
Mörd.er!« Um eine gerichtlich als gesetz\vidrig erkannte Verordnung nicht 
zu \vlderrufen, haben deren Schöpfer und Anhänger den Staat an den Rand 
des Abgrundes gebracht!" 
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betreffenden Hofdecretes vom 22. Deccmbcr 18J5 (J. G. S. 109), liest, 
\\las der oberste Gerichtshof in jenen Fällen - die nach Aus
scheidung der Entscheidungen: IlI. (elie Beibringung einer Über
setzung eines in polnischer Sprache geschriebenen, bei dem K. G. 
Teschen eingebrachten Vil echsels ist nicht erforderlich), IV. (von einer 

Jn czcchischer Sprache verfassten, bei dem K. G. Trient einge
brachten Factura ist eine Übersetzung beizubringen), V. (bei dem 
österreichischen Consulatc in Kairo ist die deutsche Sprache zuge
lassen), IX. (von einem in lateinischer Sprache abgefassten, bei dem 
L. G. Vlien eingebrachten Urtheile ist eine Obcrsetzung beizubringen), 
XI. (von einem in französischer Sprache geschriebenen, bei dem H. G. 
Vilien eingebrachten Factura ist eine Übersetzung beizubringen) und 
XII. (der Zuspruch. der Auslagcn für die Übersetzung der in böh
mischcr Sprache bei dem B. G. Tc1tsch (Mähren) erstatteten Process
reden ist nicht zulässig) verbleiben - verfügt, beziehungswcise bc
stätigt hat, so kann man sich des Gefühles nicht en'i'ehren, dass 
irgcnd"\vo irgend et"\yas nicht ldappt. 

Dieses Gefühl nimmt an Intcnsität zu, wenn man, die Begrün
dungen der vorstehend sub L--XllI. angeführten Entscheidungen 
lesend, sieht, dass gesagt " .. eird: 

a) )}Spraehe dem. " (i-eriehte erster .Instanz nicht fremd 
sei" (E. IlI. Teschel1, Gebiet der a. G. 0.); 

b) »die einzig landesübliche« (E. IV. Trient, Gebiet der 
w. G. 0.); 

c) »als Ger ich t s sprache in übung sei») (E. V. Kairo, \!,,'. G. 0.); 
d) »als officielle Landes-, Gesctz- und Gerichts

sprache erklärt wurde, (E. VI. Teschen, Gebiet der a. G. 0.); 
e) )} als Ger ich t s sprache der B eh ü r den anerkannt«, » ein e r 

der Geriehtsspraehen« (E. VII. Triest, Gebiet der a. G. 0.); 
f) »ausschlicsslieh die bei Gcrieht landesübliche 

Sprache«, und »als ausschliesslich landesübliche 
Gerichtssprache, (E. \T1II. Krain, Gebiet der a. G. 0.); 

g) )im Gerichtsbezirke ... die cinzige landes
übliche war (E. IX. Trient, Gebiet der w. G. 0.); und 

h) »als üblich eLan des spr a ch c anzusehen« (E. XIII. Eger, 
Gebiet der a. G. 0.), 

'während in den Gerichtsordnungen gesagt wird: .in §. 1 H. a. G. O. 
)dcr landesüblichen Sprache( und in §. 14 w. G. O. 
))der im Lande beim Gerichte üblichen Sprache«,und 
es in der \veiter oben mitgetheilten Resolution von 14. Juni 178-1-
(J. G. S. :\IIG) heisst: " ... damit in dem ganzen Zuge des recht-

lichen Verfahrens die Sprache der Gerichtsordnung, und die in 
dcm Gesetze enthaltenen Ausdrücke beibehalten . . . werden.« 

Wenn man ferner sicht! dass durch die Sanirung der in der 
Entscheidung VI (von einem in polnischer Sprache geschriebenen, 
bei dem K. G. Teschcn cingebrachten \Vechsel ist einc Ueber
setzung in dic deutsche Sprache beizubringen) sub VI bereits COll

statu·ten Fehler in der Citation des Hofdccretes vom 22. Dccember 
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1835 (J. G. S. 109) die Entscheidung unverständlich wird, und wenn 
man endlich sieht, dass die Entscheidungen III (die Bcibringung 
einer deutschen Ucbersctzung eines in polnischer Sprache geschrie
benetl, bei dem K. G. Teschen eingebrachten ,Vcchsels ist nicht 
erforderlich) und XII (der Zuspruch der Auslagen für die Ueber
setzung der in böhmischer Sprache bei dem B. G. Teltsch erstat
teten Processreden ist nicht zulässig) mit den Entscheidungen II, 
VI, VlI, VIII, X und XIII in vollem \Viderspruche stehen, so kann 
man nicht umhin, die Sache näher zu betrachten und die jüngste 
und mit. den Entscheidungen II, VI, VII, \Tm und X in Einklang 
stehende Entscheidung XIll zu prüfen. 

Der Kern der Begründung dieser Entscheidung lautet: .. pD e 11 n 
§ 13A.G.O. ist, wie sich schon aus seiner Textirung, 
\velche nicht von »Sprachen«(, sondern von »Sprache« 
spricht, somit nicht die mehreren im Lande etwa 
üb 1 ich e n S p r ach e n vor Au gen hat und nie h t a n
ordnet, dass jede dieser Sprachen bei jedem Ge
richte des Landes zuzulassen sei, wie auch aus 
der Vergleichung mit § 14 der \vestgalizischen 
Ger ich t s 0 r d nun g si c her gib t, da hin zu ver s t ehe n, 
das s als üb 1 ich e La 11 des s p r ach e die i e n i ge an z u
sehen ist, ·vi.·elche bei dem betreffenden Gerichte 
üb 1 ich ist, und da in Eger, \vie notorisch bekannt, nur die 
deutsche Sprache die übliche ist, erscheint der vom k. k. städtisch
de1egirten Bezirksgerichte in Eger bei der Tagfahrt VOln 7. IVlai 
1 ~ 97 gefasste z\veite, den ersten aufhebende und' somit entschei
dende Beschluss, \vonach das Protokoll in der vorliegenden Rechts
sache in deutscher Sprache zu führen ist, sov..-ie die Intimation 
dieses Beschlusses begründet. (\ 

Diese Begründung \\'eist tolgenden J\1ange1 auf. 
Die in dem Satze: "Denn § 13 A. G. O. ist ... dahin 

zu verstehen) dass als übliche Lande~sprache die
jenige anzusehen ist, \velche bei dem betreffenden 
Ger ich t e üb 1 ich ist« enthaltene - die Cardo der Begründung 
bildende - Definition: »d ass als üb I ich e La n des s p r ach e 
diejenige anzusehen ist, \velche bei dem betreffen
den Ger ich te üb 1 ich ist« definirt einen aus den \i\Torten 
»übliche Landessprache« bestehenden Ausdruck, der weder 
in dem zur Erklärung stehenden § 13 der allgemeinen Gerichts
ordnung) noch in dem zu Zwecken dieser Erklärung berufenen § 14 
der \vestgalizischen Gerichtsordnung vorkommt, - und die ganze 
Definition liegt sonach ausserhalb der Sache, extra muros. 

Ist jn dieser DefiniHon der aus den Vlorten ))ü bliche 
La n des s p r ach e« bestehende Ausdruck richtig definirt, so folgt, 
dass die §§ 13 der allgemeinen und 14 der westgalizischen Gerichts
ordnung, da sie nicht diesen Ausdruck, sondern ganz andere Aus
drücke: »die landesübliche Sprache« und ))die im Lande 
beim Ge ri eh te üb I ich c Sprache« enthalten, ni"ch t dahin 
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zu verstehen sind, dass als »die landesübliche Sprachc'f 
und »als die im Lande beim Gerichte üblichcSprachc« 
diejenige anzusehen ist, -welche bei dem betreffenden Gerichte 
üblich ist. 

Diese meine Ansicht: dass die §§ 18 a. G. 0. und .14 
w. G. O. nicht dahin zu verstdun s1Jz,l, dass als "die /andf'siibliche 
Sprache" und als "dilj im Lande beiJJt Gerichte übliche Sprache" 
dZi!jenige anzusehen ist, welche bei dent betreffenden Gerichte 
üblich ist, werde ich in der Folge der Kürze halber mit den 
\Vorten: »Ansicht A ({ bezeichnen. 

Die Richtigkeit der Ansicht A -wird durch folgende Betrachtung 
bestätigt. 

Vergleicht man den Ausdruck »d i c 1 a n des üb 1 ich c 
Sprache« (§ 13. a. G.O.) mit dem Ausdrucke >die im Lande 
beim Gerichte übliche Sprache" (§ 14. \\ .. G. 0.), so sieht 
man, dass, \veil die Ausdrücke »im Lande üblich« und })landes
üblich" begrifflich identisch wird, der Begriff des § 13. a. G. O. 
»dic landesübliche Sprache« im § 14. w. G.O. durch das 
beigefügte ]\'Ierkmal )beim Gerichte üblich« eingeengt \~'ird und 
dass demnach der Begriff »)die im Lande bein1 Gerichte 
übliche Sprache« (§ 14. w. G. 0.) enger ist als der Begriff )die 
landesübliche Sprache« (§ 1ß. a. G.O.).27) 

1\1acht man nun bezüglich dieses engeren Begriffes - in Con
cordanz mit den in der oberstgerichtlichen Begründung enthaltenen 
\\Torten » ••• \vie auch aus der Vergleichung mit § 14. 
der westgalizischen Gerichtsordnung sich ergibt ... « -

die Annahme, dass der Gesetzgeber den \Vorten »beim Ci-eriehte« 
des § 14 w. G. 0. den Sinn beigelegt hat: »bei dem betreffen-

27) Aus diesem Grunde ist auch die Heranziehung dieser Bestimmungen 
des § 1-1 der westgaJizischen Gerichtsordnung bei EntSCheidungen von Fällen 
aus dem Geltungsgebiete der allgemeinen Gerichtsordnung nicht statthaft. Diese 
Heranziehung findet zum Thcile aus dem Grunde statt, weil die w. G. O. als 
eine Reform der a, G. O. betrachtet wird, ob\\'ohl dieselbe (nach Menger 
»System des oesterreichischen Civilprocessrechtes<, '\Vien 1876, pag. 62) im 
\Vesentlichen lediglich als eine Umarbeitung der a. G. O. unter Hinzufügung 
eines Theiles der Processnovellen zu betrachten ist. - l~je 'Worte des ~~in
rührungs-Patentes vom 19. December 1796 Q. G. S. 329) selbst: »Da der Schutz, 

den die Untcrthanen in \~.,restgalizien für ihre Person, und für ihr Eigenthum 
von einer ordentlichen Rechtspflege billig erwarten, nicht gestattet, mit der 
Vorschrift für den Rechtszug so lange innen zu halten, bis eine allgemeine 
für alle böhmisch·ästerreichen deutschen Erblande bestimmte Gerichtsordnung 
in Kraft und vVirkung kämmt; so wird die gegenwärtige Gerichtsordnung 
fur \Vestgalizien kundgemacht, damit sich in diesem Konigreiche jedel . 

berechtigen um zu der Annahme, dass, wenn der Gesetzgebe11m Jahre 
1796 eine allgemeine Gerichtsordnung erlassen hätte, er in dieselbe in Betreff 
der Sprachen nicht die Bestimmungen des § 13. a. G. 0., sondern wahr
scheinlich jene des.§ 14. -v-.r. G O. aufgenommen haben \vürde; dieselben 
berechtigen jedoch nicht zu der Anmhme, dass der Gesetzgeber bei der Ver
fassung und Einführung der a. G. O. (1781) oder bei der Einführung der 
w. G. O. de1 Ansicht war, dass die Bestimmungen des § 13. a. G. O. den
sclb~n Sinn haben, wie die nachträglich erlassenen Bestimmungen des § 14. 
w. G. O. 

" 
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den Gerichte«) so "\vürcle die betreffende Stelle laucnt: »der im 
Lande bei dem betreffenden Gerichte üblichen Sprache.« 

Da nun jedes im Lande L gelegene Gericht G im Lande L 
ist, 50 ist die bei dem Gerichte G übliche Sprache auch im L,andc L 
üblich und die im § 14. \Y. G. O. vorkommenden '.Vorte »in'1 
La 11 cl e« "wären für alle Fälle überflüssig (und für einen in der 
Richtung des Kairim:~r Fa1les (Entsch. V.) outrirten Fall sogar 
hinderlich). 

J\Ian kann jedoch mit Rücksicht darauf, dass die \.T erfassung 
der beiden Gerichtsordnungen gerade in die c1assischc Zeit der 
Codification in Oesterreich fällt, in eine Zeit, in "\ve1chcr umfangreiche 
Gesetze nicht übers Knie gebrochen \yurdeu, wie dies in unserer 
Zeit oft geschehen muss, dass ferner auch die Abfaussng der \\". 
G.O., obwohl diese (nach ?denger »System ... « pag. 62) »in fast 
allen wesentlichen Punkten auf der allgemeinen Gerichtsordnung 
beruht,« eine längere Zeit in Anspruch nahm, dann »von den juri
stischen Lehranstalten und den Gerichten begutachtet« und »hierauf 
von der Gesetzes-Commissiol1« (welche eben mit der Abfassung des 
-Entwurfes des noch jetzt geltenden allgemeinen bürgerlichen Gesetz
buches beschäftigt \\'ar) »einer neuerlichen Prüfung unterzogen wurde«, 
nicht annehmen, dass diese Uiberflüssigkeit der \Vorte :dm Lande«( 
dem Gesetzgeber entgangen sei, zumal auch gerade in diesem 
Punkte eine Abänderung des Textes der a. G. O. \TOl-genommen 
\\'Urde. Ja mit Rücksicht auf die Bedeutung und die Trag\yeite der 
Regelung der den Gegenstand der §§ 13 der allgClTIeinen und 14 
der westgalizischen Gerichtsordnung bildenden l\laterie für die ge
sammte Justizvenvaltung muss angenommen werden, dass gerade 
ebendiese Aenderung des Textes der allgemeinen Gerichtsordnung 
den Gegenstand der eingehendsten Erörterung gebildet haben muss, 
und dass der Ausdruck »der im Lande beim Gerichte 
üb 1 ich c n S p r ach e« auf das Sorgfältigste redigirt \vorden ist; 
thatsächlich macht auch die Stelle »im La n d e bei 111 Ger j c h t e« 
- zum J\'Iindcsten mir - den Eindruck, als ob jedes dieser \Vorte -
so zu sagen - ciselirt worden wäre. 

Die Richtigkeit meiner Ansicht A \vird ferner auch durch die 
Thatsache bestätigt, dass dem Gesetzgeber sO\\'ohl bei der Abfassung 
der w. G. 0., als auch bei der Abfassung der (älteren) a. G. O. 
der Ausdruck »d erb e t r e f f end e« geläufig vI'ar und er sich des
selben sowohl in der a. G. O. als auch in der w. G. O. dort, \VO er 
seiner bedurfte, auch bedient hat, denn es helsst: 

a) im § 199 w. G. O. und in dem correspondirenden § 128 
a. G. 0.: ,In diesem Falle« (a. G. O. hat: "Fall,,) "haben beide 
Theile, ohne die Hauptsache des Pro ces ses zu berühren, lediglich 
über die Frage, ob das be t r e f f end c Original bei Gerichts
handen auft.:;ubewahren sey, die Nothdurftenj iZ* verhandeln, ... ({ 
und l' 

b) im § 412 w. G. O. und in dem correspondirendcn § 312 
a. G. 0.: ,Wollte er auf eine Zahlung greifen, die dem Be-
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klagten bei einer öffentlichen Kasse angewiesen ist, so soll der 
Richter ihm diese, in so "\veit sich seine Forderung erstreckte« 
(a. G. O. hat: »erstrecket«), »erfolgen zu lassen bc\villigcn; diese 
Erfolglassul1gsvendlligung sogleich und unmittelbar der b e t r c f
rc 11 cl e n Kasse zustellen, hiebei ... « 

Und nun stelle telt an alle diejnzigen, welche der Ansiclzt 
des Obersten Gerichtshofes, dass als die in § 13. a. G. O. und 
als die in § 14. \\T. G. O. bezeichnete Sprache diejenige anzusehen 
ist, die bei dem betreffenden Gerichte üblich ist, beipflichten, die 
Frage: Warum hat dan" der Gesetzgeber dies weder im § /3. 
a. G. O. noch auch im {}14. w. G. O. mit eben diesen Worten _. etwa 
in der Form: )} Beide Theilc so\:vohl als ihre Rechtsfreunde haben 
sich in ihren Reden der bei dem betreffenden Gerichte üblichen 
Sprache « oder -- um die bei irgend einem bischöflichen Gerichte 
damals vielleicht noch übliche lateinische Sprache auszuschliessen -
auch »der bei dem betreffenden Gerichte üblichen Landes
sprache« zu gebrauchen - gesagt? - Diese Frage zu beantworten) 
wird Niemand im Stande· sein. --

\Al elchen Sinn haben nun aber die in Rede stehenden Be
stimmungen der §§ 13. der allgemeinen und 14. der westgalizischen 
Gerichtsordnung? 

Über den Sinn der betreffenden Bestimmungen der westgali
zischen Gerichtsordnung gibt - um auch hier den engeren Begriff 
zuerst vorzunehmen - Aufschluss Dr. Johann Christian August 
I-Ieyse's (eines Zeitgenossen des Gesetzgebers~t» deutsche Schul
grammatik, von der im Jahre 1851 in Hannover die siebenzehnte, 
mir vorliegende Auflage erschien. Darin ·wird in dem 9. Abschnitte 
unter dem Subtitel »Bemerkungen über Bedeutung und Gebrauch 
der Praepositionen« auf pag. 245. gesagt: 

»5. Die Praepositionen können zum Theil mit dem bestimmten 
Artikel in ein Wort zusammengezogen, und mit Pronomen oder 
Pronominal-Adverbien zusammengesetzt \verden. 

1. In Folge einer Zusammenziehung oder Verschmelzung Init 
dem Artikel bilden die Praepositionen an, bei, in, von, zu, mit 
dem Dativ d e 111 die Formen am, beim, im, vom, zum; ... 

Anmerkung: Allen Zusammenziehungen dieser Art liegt der 
bestimm te Artikel zu Grunde. Es ist also fehlerhaft, eine 
solche Form da zu gebrauchen, \\TO nicht dieser, sondern der un
bestimmte Artikel ein, oder gar kein Artikel stehen muss. Z. B. 
)j \lViI' waren im Garten« heisst: in dem (bereits bekannten) 
Garten, nicht: in ein e m Garten; so auch: geh' ins Haus, d. h. 
in das, nicht: in ein Haus. Daher sagt man auch nicht: es 
ist vom Golde, v 0111 Silber gemacht, sondern: von Golde, von 
Silber etc. In der Regel verliert jedoch in solchen Zusammen-

28) Meyers Konversations-Lexikon, 5 Auflage, Band 8, pag 779: »Heyse 
Johann Christian August, ein um die deutsche Grammatik verdienter Schrift
steller und Schulmann, geh. 21. April 1764. in Nordhausen, gest. 27, Juni 
1829 .... .< 
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setzungen der Artikel mit seiner vollen Farm zugleich seine be
stimmende Kraft; der Ausdruck \vird allgemeiner und deutet 
mehr auf die Gattung oder den Stoff überhaupt. Z. B. Fü,· 
Jemand durchs Feuer gehen, in s '\Tassel' fallen, etwas ans 
Feuer stellen ete. So auch: Cl- bildet sicb zum Gelehrten, zum 
Künstler ete. Daher sind auch in adverbialen Ausdrücken, 
\veIche nicht den Artikel ganz venverfen, die zusammengezogenen 
Formen ausschHesslich an"wendbar. :Man sagt also z. B. es geschah 
am Tage (cl. i. bei Tage), am besten, im Ernst, i III Scherz, im 
Allgemeinen, im geringsten nicht, zum ersten, aufs schönste, 
fürs erste, zur Noth, zum Glück, übers Jahr ctC.«29) 

Hiernach können also die im § 14 \'.', G. O. vorkommenden 
\\T orte » bei m Ger ich t C« zweierlei Sinn haben, und zwar: 

a) den Sinn: »bei dem (bereits bekannten) Gerichte," d. h. 
bei dem in den -\Vorten )j Beide Theile sowohl, als ihre Reehts
freunde haben sich in ihren Reden« bereits envähnten Gerichte, bei 
diesem Gerichte, bei dem Gerichte, vor "\velchem die Parteien in 
"dem betreffenden Falle ihre Reden erstatten "\\Tollen oder sollen, 
bei dem Process-Gerichte und dergl. - oder aber: 

b) jenem Sinn, den der Ausdruck »bei dem Gerichte« 
erhält, "\venn in der Zusammen ziehung »b e j In« der Artikel »d e m« 
mit seiner \'ollen Form zugleich seine bestimmende Kraft verliert 
und der Ausdruck selbst allgemeiner "\vird und mehr auf die Gat
tung (Gericht) überhaupt hindeutet, d. h. den Sinn: »bei den 
Gerichten übel-haupt.« 

Dcn Sinn (a) bat der Gesetzgeber den \Vorten ,beim Ge
r ic h t e« nicht beigelegt; denn, würden diese \\rorte diesen Sinn haben, 
so wären - \de gelegentlich der Besprechung des Ausdruckes )der 
betreffende« bereits ("\veiter oben) gesagt vmrde .- aus dem 
dort angeführten Grunde die V .. .T orte )j im L a n d e« überflüssig 
sein. -

Ausserdem hat auch der Gesetzgeber dort, wo er den in Ver
bindung mit einer Praeposition gebrauchten bestimmten Artikel im 
Sinne des hin"\',;-eisenden Pronomens »d i e s e r« verwendet hat, den 
Artikel nicht mit der Praeposition zusammengezogen, denselben 
getrennt von der Praeposition hingestellt, wie dies zu sehen ist im 

2\!) »Victor« - sagt zu einem in Arbeit begriffenen Lehrer der Mathe
matik dessen junge Sch\vest<:-r Klara ~ :.die Lehrer-Fanny aus Wolfenstein 
schreibt mir, ich möchte ihrem Vatf'r hier ein fingerlanges Stück Silberdraht 
für eine Elektrisirmaschine oder so etwas beim Juvclier kaufen; ich soll es 
in einem gewöhnlichen Briefe bald schicken; sie können es in dem Nest 
nicht kriegen. Was wird der Draht kosten? ... - Wie stark soll er denn 
sein? ~ :.Einen Millimeter.« ~ No, fünfundz\vanzig bis dreissig Kreuzer, wenn 
ich hoch schätze, mehr nicht! ~ »Ja, dann wird man mich aber beim Juvelier 
auslachen!« - Brauchst nicht zum Juvelier zu gehen, das kriegt man auch 
beim Uhrmacher; die brauchen's zu den Endringen für Uhrketten. - - Nach 
einer \\Teile (im Tone des Vorwurfes): »Victor, ich V,lar bei dem Uhrmacher 
an der Ecke, der hat den Draht aber gar nicht!« - Ja, hab' ich denn gesagt, 
dass gerade der ihn hat? - Ja) we~cher hat ihn denn?« - \iVeiss ich? 
~ irgend einer halt! ~ 
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§ 1 w. G. 0.: » ••• \Venn die überreichte Klage a) auf einen 
Kläger, der kundbar sein Recht selbst einzuklagen nicht befugt ist, 
lautet, oder b) "\venn sie ein e z u cl e m Ger ich t e 0 f f c n bar 
nie 11 t geh ö r i g e S ach CI 0 cl e r Per S 0 11 betrifft, oder c) ... ) 
so hat sie der Richter in den z\vei ersten Fällen sogleich zu 
verwerfen « 

Und nun bleibt nur noch die folgende Annahme übrig: Der 
Gesetzgeber hat den \Vorten » bei m Ger ich t C« den Sinn (b): 
)j bei cl C 11 Ci c r ich t e n übe r hau pt« beigelegt und aus der 
grossei; Zahl der auf der Erdkugel »)bci den Gerichten über
hau p t« üblichen Sprachen durch die Beifügung der \\Torte »i 111 

La n cl C« alle jene Sprachen, die nicht in dem bestimmten Lande 
üblich sind, ausgeschlossen und die übrigen - d. h. alle in deIn 
bestimmten Lande »bei den Gerichten überhaupt« üblichen 
- Sprachen zugelassen. 

DelJl1lach ist der § 14 w G. O. dalzln zu verstehen, dass als 
"die im, Lande beim Gerichte übliche Sprache c

, Jede anzusehen 
i')t) die in dem 6etr~ffendeJt Lande bei den Gerichten üherhaupf 
üblich ist. 

(Diese meine Ansicht \'i'erde ich in der Folge mit den \Vorten: 
»Ansicht B« bezeichnen). 

p~e Richtigkeit dieser Ansicht B wird bestätigt durch authen
tische Ausserungcn des Gesetzgebers selbst. 

I.aut des oben ad 11. in der Anmerkung 5 abgedruckten 
Schlusssatzes des Kundmaehungs-Patentes VOln 19. December 179U 
(J. G. S. 32D) ist die w. G. ü. zugleich in lateinischer und in pol
nischer Sprache ausgegeben Iyorden; nach ::\lcnger »S:ystem. 
pag. G4 und 61 sind die Ausgaben und Übersetzungen der w. G. O. 
angegeben bei l\:Ioriz v. S tub e II raue h »Systematisches Handbuch 
der Literatur der allgemeinen Ci-erichts- und Concurs-Ordnung«) 
Vlien 184!), S .. :~) 4 angeführt; in diesem \\1erke sind folgende 
»ämtliche« Ubersetzungen genannt) die ich hier Init »CodexI)« 
»Codex II« u. S. I'i'. bezeichnen werde: 

1. (Codex 1.): C6dcx· judiciarius JHO Galieia 
occidcntali. 

Vliennae ... Hraschanzky ... 1797. 
2. (Codex 11.): Codex judieiarius pro Galicia 

occidentali. 
\Viennac) Typis Cacs. Reg .... Tipographiae 1815. 

3. (Codex III.): Powszechna Gstawa s~dowa dIa 
Galicyi Zachodncy. 

\\1 \~riedniu . . . Hraszansky 1196. 
Ferner IYird daselbst als Ausgabe der tyrulischen Gerichts

ordnung angegeben: 
4. (Codex IV.): Rcgolamcnto giudiziario generale 

per la Galizia oecidentale de 19. Dieembre 17U6. 
Vienna Dalla imperiale Regia Stamperia . . . 1 B3!. 
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Es besteht kein Zv.:eifel darüber, dass zu der Zeit, in ,velchcr 
die beiden Gerichtsordnungen (a. G. O. und \v. G. 0.) erlassen 
wurden, die Kenntniss der lateinischen Sprache gerade in den 
Kreisen jener (uristen, \'i'elche mit der Abfassung der Gerichtsord
nungen betraut- l,\-aren, eine vorzügliche ,Vlar und dass die von diesen 
Juristen gelieferten lateinischen Cbersetzungen zum Mindesten sehr 
gute J\Httel sind zur Interpretation des allein authentischen deutschen 
Textes und dies insbesondere angesichts der tiefgehenden Unterschiede, 
welche zwischen den classischen und den modernen Sprachen be
stehen. 

]\;un lautet der § 14. "'. G. 0.: 
a) im' C od c x 1. (Jagellonische Bibt. zu .Krakau sub.: 

Prawo 46): 
»§ 14. Pars utraque & partium advocati lingua in 
foris provinciae rccepta&solita utuntor; ambages, 
repetitiones, offensiones vitanto.« 

und ebenso auch: 
b) i m C 0 d exIl. (Wiener Universitäts. Bibt. sub.: 1. 133690) und 
c) in einem bei Stubenrauch nicht angeführten (C 0 d ex V.:) 
»Codex judiciarius pro Galicia.« \Viennae, Typis Hra-

schanzky 1797 (Jagellonische Bibt. zu Krakau sub.: Prawo 602)." 
d) im Codex lll. (Tagellonische Bibt. zu Krakau sub.: 

Prawo 506): 
»§ 14. »Strony obydwie tudziez ich Adlvokaci mai,! 
wSlvych pismach J~zyka w Kraiu i \V S4,du ZIVY
cz a yne go uzi wa C, wystr z ega iqc s i ~ Ivszel ik ey ro z
ci~,glosci, powtarzania, i przYPolviastek« 
e) im Codex IV. (Vviener Universitäts-Bibt. sub. Jus civ. 

auS. 1. 226): 
»§ 1·:1-. Lc Parti non meno, ehe illoro Padrocinatori 
dovranno ne' 10ro atti servirsi delI' Idiomausitato 
nel paese presso il Giudizio, ed astenersi da ogni 
prolissita, 0 ripetizone, ed espressione offensiva.« 
\Vertvoll ist hier' insbesondere der Codex II, weil derselbe im 

Jahre 1815, d. h. nach beinahe neunzehnjährigem Bestande der 
w. G. O. erschien und bei diesem Umstande hier Gelegenheit ge
geben war, die \\Torte »lingua in foris provinciae reccpta 
ct soli ta« des im Jahre 1797 erschienenen Codex I ex offo für 
die grosse Offentlichkeit abzuändern) wenn dieselben - bei der 
damals sehr gros sen Verbreitung der gründlichen Kenntniss der 
late:nischen Sprache - vi'ährend des neunzehnjährigen Bestandes 
der w. G. O. als dem authentischen deutschen Texte »d e r im 
Lande beim Gerichte üblichen Sprache« nicht ent
sprechend I".'ären befunden \vorden. ---

Bei der Besprechung des Ausdruckes »der betreffende« 
habe ich oben zum Beweise dafür, dass dieser Ausdruck dem Gesetz
geber geläufig war und er sich desselben auch in den beiden Ge
richtsordnungen bedient hat, den § 412. w. G. O. angeführt, in 
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\velchem der Passus vorkommt: » ••• diese Erfolglassungs
ven.villigung sogleich und unmitlelbar derbetreffendell 
Kasse zustellen ... « In ·welcher Art die Uebcrsctzungen des 
§ 412. w. G O. der Wendung »der betreffenden Kasse" 
Rechnung getragen haben, ist aus dem Nachstehenden zu ersehen. 

a) Codex I: >§ 412. "Si pensionem seu stipendium debitori 
ab aerario .aliquo pendendum adpetat; iudex, ut pensio ci pro 
fata crediti pcrsolvatur) decernito, decretum id a e rar i 0 i 11 i 
statim ct immediate insinuato ... «; - und e ben S 0 auch: 
b) Codex II und Codex V: 
c) Codex!II: >§ 412 ... , tym koncem Rezolucy~ sv'! 

wzl(}dem tego vyplacellia da kassy, z kt6rey placono bydz 
ma, przesIe ... « - und 
d) Codex IV: §> 41i .... ed a tal effeto far tenere immc

diamente, e soIlecitamente il Decreto di assegno a 11 a Ca s s a, 
cui spetta, spiegando ... «SO) -

Was nun noch den Sinn der im § 13 a. G. o. vorkommenden 
Vlorte »der landesüblichen Sprache« anbelangt, so ergibt 
sich derselbe wie folgt. 

Die Ausdrücke »die im Lande beim Geri chte übliche 
Sprache« und »die landesübliche Sprache« stehen - wie 
"\veiter oben bereits ausgeführt wurde - zu einander in dem Ver
hältnisse des engeren Begriffes zu dem "\vciteren Begriffe und un
terscheiden sich von einander durch das aus den \Vorten »b e i m 
Ger i ch t C« bestehende l\Ierkmal. 

IVIan erhält die Definition eines "\veitcren Begriffes auS der 
Definition des engeren Begriffes, wenn man ·in der Definition des en-

~O) Zu bemerken wäre hier noch, dass, so weit ich bei der flüchtigen Durch~ 
sicht des Textes der w. G. (;. (J. G. S. 329) ersehen konnte, der Ausdruck 
1,bcim Gerichte« sich - wie ich angesichts der Besonderheit der im § 14 w. G. O. 
behandelten Materie halb und halb erwartet - nur in diesem § 14 vorfindet; 
dagegen fand jch den Ausdruck lIbei dem - gerichte« in den §§ 108 und 
582 und den Ausdruck»bei Gerichte« und «bei Gericht« inden§§12, 
15, 240, 243, 254, 338, und 393. 

Die Zusammenziehung »beim<!: fand ich - um auch dies der Vollstän
digkeit halber anzuführen - noch in dem' nur in der w. G. O. und zwar im 
§ 442 vorkommenden Passus: »Auf einen Anboth aber, der nicht bei m Li z i
ta z ion s - Akt e seI b s t, oder z\\'ar bei diesem, jedoch nicht numerarisch 
bestimmt geschieht, ist keine Rücksicht zu nehmen.« - Auch hier ist die 
Gattung (Licitations-Akt) gemeint und nicht der betreffende Licitations-Akt im 
Gegensatze zu anderweitigen Licitations-Akten; vielmehr wird hier der 
Li e i tat ion s - Akt als solcher, als ein speciel!es Stadium des betreffenden 
Executionsverfahrens untel-schicden von den übrigen an der s ben a n nt e n 
Stadien ebendesselben Executionsverfahrens. 

(In der lateinischen und in der italienischen Übersetzung lautet dieser 
Passus, \vie folgt: 

a) »Codex 1I: »§ 442 ... Pretium non in ipso subhastationis 
ac t u oblatum, aut quamvis ipso in actu oblatum numero non definitum 
pro nulJo esto; - und 

b) Co dex IV:")§ 441 ... Alle liferte, ehe non si sarano fatte all' 
Atto steSSQ deI incanto, oppure bensi in questo,manon determi
nate numericamente, non si avra verun riguardo.« 
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geren Begriffes alles \veglässt, was dem die beiden Begriffe. unter
scheidenden }\1erkmal entspricht. 

Die Definition des hier in Rede stehenden engeren Begriffes 
ist enthalten in der Anslebt B, welche besagt, dass als )di e i 111 

Lande beim Gerichte üblichc'Sprache« jede anzusehen 
ist, die in dem betreffenden Lande bei den Gerichten überhaupt 
üblich ist. 

Dem die heiden hier in Rede stehenden Begriffe unterschei
denden, aus den \!\lorten »b e i 111 Ger ich t C« bestehenden l\ferkmale 
entsprechen in dem praedicativen Theile der vorstehenden Defini
tion des engeren Begriffes die \Al orte: » bei den Ger i eh t e 11 

überhaupt.« 
Lässt man nun in dem ersten Theile dieser Definition (in 

dem thema dcfiniclldi) die ,das unterscheidende 1'vlerkmal bilden
den \i\Torte »beim Gerichte« und in dem z"\veiten (praedicativcn) 
Theile der Definition die dem unterscheidenden l\lerkmale entspre
chenden Vlorte »bei den Gerichten überhaupt« "\veg, so erhält 
man als Definition des in Rede stehenden weiteren Begriffes den 
folgenden Satz: dass als )die im Lande übliche Sprache<\ 
jede anzusehen ist, die in dem betreffenden Lande üblich ist. 

Ersetzt man den in diesem Satze vorkommenden Ausdruck 
»die im Lande übliche Sprache«, da derselbe begrifflich 
mit dem Ausdrucke })die landesübliche Sprache« identisch 
ist, durch diesen letzteren Ausdruck, so erhält man den folgenden 
Satz: dass als »die landesübliche Sprache« jede anxusehen 
ist, die in dem betreffenden Lande üblich ist. 

DC1JZlla.c1z ist der § .13 a. G. O. dahin. zu verste!j.c1ZJ das !laIs die 
landesübliche Sprache(( jede anzusehen ist, die in dem betreffenden 
Lande üblich ist. 

(Diese meine Ansicht werde ich in der Folge mit den Vvorten: 
~ Ansicht C bezeichnen). 

Die Richtigkeit dieser Ansicht C wird bestätigt ebenfalls durch 
authentische Aeserungen des Gesetzgebers selbst. 

In :Menger »System. .« ist auf pag. G1 zu lesen: »Von der 
allgemeinen Gerichtsordnung erschien) um den Bedürfnissen des 
vielsprachigen Reiches zu genügen, noch im Jahre ihrel- Kundma
chung (17tH) eine lateinische und böhmischc, zwei Jahre darnach 
(178:;) auch eine polnische Uibersctzung. Doch wurde durch das 
Holdecret vom 1. Februar 1782 Nr. 3B lit. a (\Nessely 16) aus
drücklich erklärt, dass der deutsche Text als der authentische zu 
betrachten sei und für die Uibersetzungcn als Masstab der Beur
tbeilung zu dienen habe.« -- Und in der Anmerkung (19) zu 
diesem Absatze: »Die Titel dieser Uibersetzungcn sind bei l\foritz 
v. Stubenrauch, Systematisches Handbuch der Literatur der all
gemeinen Gcrichts- und Concursordnung,\~Tien 1~40 S. 3, 4 an
geführt .. « 

Der betreffende Passus des von ~renger genannten Hofdccrclcs 
vom 1. Februar 17B2 G. G. S. Hß), gerichtet ~an die fürst!. 

3 



bischöfliche Regierung zu Johannesberg, auf einige angsuchte Beleh
rungen über die Gcrichtsordnung~( lautet: 

>al Auf die Anfrage, ob sich nach dem deutschen Texte der Ge
richtsordnung, oder der lateinischen Uibersetzung zu achten seye, 
ertolgte die Belehrung: obschon sich zwischen der in deutscher 
Sprache kundgemachten Gerichtsordnung) und derselben Uiber
sezung in die lateinische Sprache in keinem Fall ein Unterschied 
ergeben "'iverde, so scye sich jedoch immer nach denl deutschen 
Texte) als dem Urtexte zu halten, und ,venn wider \T ermuthen 
in der lateinischen Uibersezung ein Zweifel auffallen sollte, dieser 
nach dem deutschen Texte zu beheben, und zu erklären; dahero 
auch der in der .lateinischen Uibersezung u. 254. . . « 

In Stubernauch > Systematisches Handbuch der Literatur der 
allgemeinen. _ .. « V\Tien 1840, sind auf pag. 3, 4 unter »Ausgaben 
des Urtextes und der Ühersetzungen« folgende Übersetzungen an
geführt, die ich hier ~ in Fortsetzung der Bezeichnung der Codices 
der w. G. O. - mit Codex VI, Codex VII, u. s. w. bezeichnen 
werde: 

1. (Codex VI): Codex civilis judiciarius com
m u 11 iso m n i bus j ud i c i bus co n s t i tut i s in B 0 h e m i a, 
1\1 0 r a via, Si 1 e s i a, Aus tri a s u per i 0 r i ac i 11 fe rio r i, 
Stiria, Cari11thia, Carniola, Gorizia, Gradisca, Ter
g esto, Tyro li a tq u e A ustria an teri 0 rc. -

Viennac, T}rpis ... de Trattncrn 1781. 
2. (Codex VI1): Zbior s~dowy dlawszystkich usta

nowionych s(}dzio\\' w Krolewstwach Galicyi y Lo
domeryi tudziez xi(}stwach Oswiecimskim y Zator
skim uloiony; i rozci1!gnony. 

W Wiedniu, ... de Trattneru 1783. 
3. (C 0 d e x VIII) (in Schwabacher Lettern): Ws s eo b e c n y 

Rtad saudnj pro Ciechy, Mora"\vu, Slezsko, Rakausy 
nad :: a pod Rzekou Anasem, Styrsko, Korytani, 
Kransko, Gorycko, Gradisko, Tryest, Tyroly a przc
dnl Zelni raka uske. 

VV Praze ... z Schänfeldu 1781. 
Nun lautet der § 10. a. G. 0.: 
a) im Codex VI (\/\fiener Universitäts-BibI. sub.: 1. 139924): 
»§ 13. Ambac Partes aeque ac earundem Patroni, 

in actibus causae idiomate consueto utantur, atque 
ab an1bagibus, repetitionibus, & dicteriis pcnitus 
ab stine an t.« 

b) im Co d ex VII Uagellonische BibI. zu Krakau - in 
zwei Exemplaren - sub: Prawo 562 und 739): 

»§ 13. Strony obie, jako y ich Advlokaci do Pism 
toczoney spravy JE;zyka z"\vyczaynego uzy"\vac maiq'l 
"\v s z e 1 k i e y nie pot r z c b nc y r 0 z c i q g los ci, pot \v ar z a 11 i a, 
y d 0 t k li w y c h "\v y r a z o"\v wy s t r z c g a i q c s i~. « 

c) im Co d e x VIII (Prager Universitäts-BibI. besitzt denselben 
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nicht; ebenso wenig auch die Bibliotheken: Universitäts-Bibl. in 
,Vien, Hof-BibI. in ,'lien und JagelIonische BibI. zu Krakau.) In 
»S 0 n cl n i f { zen f ci viI n L« V Prazc, Merey 1888, lautet der 
S 13. der a. G. O. I,yie folgt: »übe strany, jakoz i pravni 

jich zastupcove, maji ve svych tecech uZlvati jazyka 
v zemi obycejneho, i vsech rozvlacnosti, opakovani 
a llarazek se vystfihati.«3!) 

Die Richtigkeit der Ansicht C wird ferner bestätigt durch die 
Bestimmungen des bereits -mehrfach bezogenen, nach drei und 
fünfzigjährigem Bestande der a. G. O. erlassenen Hofdecretcs vom 
22. December 1835 (J. G. S. 109), welches mit der Ansicbt C in 
allen seinen Theilen hannonircnd, lautet: »... Er s t e n s. Die 

Parteien sind allen nicht in der Gerichtssprache oder einer der 
Landessprachen ausgestellten Urkunden, wovon in oder ausser 
Streitsachen bei Gericht Gebrauch gemacht werden soll, beglau
bigte Übersetzungen in die Gerichtssprache oder in eine der 
Landessprachen beizulegen schuldig . . . Sie ben t e n s. In die 
öffentlichen Bücher 'werden Urkunden, die weder in der Gerichts
sprache, noch in einer der Landessprachen abgefasst sind, in der 
Übersetzung oder, "\1i70 es thunlich ist, zugleich auch in der Sprache 
des Originals eingetragen . . .« 32) 

On) In der lateinischen Sprache (so \vie auch in allen übrigen mir be
kannten Sprachen) bezieht sich in einem Satze auf das Subject alles, was von 
dieser Beziehung nicht in irgend einer Weise ausdrücklich ausgeschlossen ist. 
Demnach hcisst es auch »Romam si veneris, romano vivito more!« und nicht 
>cOl1sueto oder soUto vivito more.« - In dem deutschen Texte »der landes
üblichen Sprache« ist ebea der bestimmte Artikel »der« so gebracht, wie wen 
man sagt »Der Hase ist ein Nagethier« oder »)Der sibirische Zobel ist ein 
Raubthier~ und dabei die ganze Gattung, jeden Hasen und jeden sibirischen 
Zobel meint. Diesbezüglich heisst es in Willomitzer »Deutsche Grammatik 
für österreichi::;che lI-littelschukn", Sechste Auflage, Wien t "'94, auf pag. 9; 
»Der bestimmte Artikel hebt nicht blas ein einzelne, Wesen lein Individuum) 
aus einer Gattung von Personen oder Sachen hervor (individualisiren~ 
der Artikel), sondern bezeichnet auch die ganze Gattung (g e n er i s c her 
l\rtikel): Die Blumme verblüht. Der Krieg ist ein Unglück.« 

Es wurde auch bezüglich des rechts stehenden Satzes: 
Beide Theile so\\'ohl, Heide Theile so\\'ohl, 

als ihre Rechtsfreunde als ihre Rechtsfreunde 
haben sich haben sich 

in ihren Reden bei ihrem Erscheinen vor Gericht 
der landesüblichen det' landesüblichen 

Sprache (Feiertags-)Tracht 
zu gebrallchen, zu gebrauchen, 

niemanJcm einfallen, zu blCstreiten, Jass hier nicht alle landesüblichen Trach
ten (des betreffenden Landes) verstanden werden. (Hiezu noch Anmerkung 35.) 

112) Abgesehen von der erwähnten totalen Harmonie zwischen allen Be
stimmungen dieses Hofdecretes mit der Ansicht Cerscheint - zum Mindesten 
mir - die Annahme, dass der Gesetzgeber, nachdem er im Jahre 1781 nicht 
angeordnet hat, dass jede der mehreren i !TI LJ.nde etwa üblichen Sprachen bei jedem 
Gerichte des Landes zuzulassen sei, dann im Jahre 1836 cinersdts ohne weiteres 
~:estattet: Urkunden, d. i die wichtigsten Grundlagen der von dem Richter auf 
Grund ebendieser Grundlagen zu beurtheilenden und gegebenen Falles in die 
öffentlichen Bücher einzutragenden Rechte in jeder der mehreren in Lande et\\·a 
üblichen Sprachen jedem Gerichte des Landes vorzulegen, und an der er sei t s 

3* 
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Die Richtigkeit der Ansicht C wird ferner. vjJn dem Gesetz
geber selbst noch in fulgender \iVcise bestätigt und z\yar schon in1 
Jahre 1781 und dann noch zum \viederholtcn l'vIale. 

Der Ausdruck »)c!ie übliche Landessprache», \velchen 
der Oberste Gerichtshof unter der nicht zutreffenden Voraussetzung, 
derselbe käme im § 1:1 a. G. O. oder im § 14 w. G. O. vor, in 
seiner Entscheidung XIII (Eger 1S97) richtig clcfinirt hat, ·wurde von 
dem Gesetzgeber sovmhl in der a. G. O. als auch in der w. G. O. 
gebraucht) jedoch erst in den §§ 11 9 a. G. O. und 188 w. G. 0.\ 
in \ve1chen die Bedingungen festgestellt werden, unter denen Han
delsbücher }) einen halben Bcv,reis« ausmachen sollen. 

Der betreffende Passus lautet: 
a) in der a. O. G. (J. G. S. 13) und in der w. G. O. 

(J. G. S. 329): 
})~ 119.« (IV. G. 0.: r)S 18S.«) »Doch sollen die Bücher der 
berechtigten Handclsleute, \vorunter auch die Fabrikanten« (w. G. 
0.: »und Apotheker«) verstanden \verden, einen halben Beweis aus
machen, \venn sie mit folgenden Erfordernissen versehen sind ... 
e)« (w. G. O. »es«) »sol1 das Buch in deutscher, \välscher, franzö
sischer, oder in der landesüblichen Sprache gefährct 
worden scyn . . . «; ~ -

b) im Codex VI: »119 ... e) Liber idiomate ger
manico italico, gallico aut ver112culo conscriptus 
esto ... «; ~ 
c) im Codex VII: d:9.. e) Ksi9gi takowe w Js

Z jT k uNi C 111 i eck i ffi, \V l' 0 ski 111, Fra neu ski In) alb 0 

tc z \\" ras ci \yy m Kr aj O\\'YI11 pisane bydi po\vinny ... « ;--

cl) im Co cl e x VIII: (konnte aus dem obangeführten Grunde 
nicht eingesehen werden.) (In »S oud nt rlZ e n{ ci viI n f«, Prag, 
::vlerc)T 1888: »§ !! '.1 ••• mi kniha ta jazykem nell1eckYlll, 
Ylasskym, francouzskym aneb obycejnym zemsk)rm vcdena 
b}Tti ... ;«) 

das in der Obigen Nicht·· Anordnung enthaltene Verbot, dem betref· 
f<.!ndcn Gerichte in der Sprache der Urkunde sein Anliegen mitzutheilen und 
sein diesbezügliches Recht eventuell zu vetheidigen, aufrecht erhält, wider
sinnig (oder von der \iVirklichkeit, wenn möglich, zum Mindesten noch weiter 
enfernt, als die Lärge und die Construction dieseS - schier unmöglichen -
Satzes von den Regeln des schönen Styls). 

(Der Ansicht C entspricht auch der Inhalt der in der ~Politik«, Morgen
blatt vom 14. Jänner 1898 N. 14, pag 7, wie folgt mitgetheilten authentischen 
Interpretation des § 13. a. G. 0.: »Es wurde nämlich der fragliche § 13. 
aus Anlass eines Berichtes des böhmischen Appellationsgerichtes von der 
obersten Justizhofstelle unter Z. 1192 vom 22. Aprill 1803 folgendermassen auf 
Grund des«- (oben abgedruckten) - »§ 437 a. G. O. authentisch inter
pretirt: »Dem böhmischen Appellationsgerichte wird auf einen« (dürfte \\'..)h1 
heissen: seinen) ;;;>Beric1n vom 24. l\färz 1. J. bedeutet, es unterwalte keinem 
Anstande dass nach \~leis'Jng des § 13. einem jeden Kläger ü'cisteht, seine 
Klage in der gleich landc.=;üblichen deutschen oder böhmischen Sprache ein
zubringen) da bei schriftlicher Verh'll1dluner dem Belauerten hierüber die 
rechtsfreund1iche Hilfe zu statten kommt, b~i mündliche; Verhandlung hin
gegen es die Sache des Richters ist, dem Beklarrtc:l die etwJ. nothwendicrcll 
Aufklärugen zu ertheilen. ." . .." . ." 
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c) im Codex I: ,,§ 188 ... 5) sermone germanico, 
i tal i C 0, ga 1 I i c 0 au t pro v i 11 C i a e ver 11 a c u 1 0 co n s
cribantur ... «; 
f) i m C 0 d exil: wie im Codex I; -
g) im Co d e x IU: wie im Codex VII; - und 
h) im Codex IV: ,,§ 187 ... 5) Illibro dovra csscre 

scritto in lingua ItalianCl, Tedesca« (französichfehlt) 
»ovvero nclla lingua usitata deI pacse ... « (In 
dem bei der Entsch. X citirten Codex V. (Venezia 1803) kommt 
e~!1e solche Bedingung nicht vor. 
Uber 'das wort »ver n a c u 1 U 5, a, u m « sagt Georges, La-

teinisch-Deutsches \Vörterbuch: >lverna l ae c. der im Hause seines 
Herrn von einer Sklavin geborene Sklave, Haussklave . , . VCf-

naculus, a, um (verna) 1) zu den Haussklaven gehörig .. . 
11) übertr. : a) inländisch, einheimisch, römisch (Ggstz. peregrinus) ... « 

Demnach kann man - Gebrauch machend von der richtigen 
Definition des Ausdruckes »die übliche Landessprache«, 
welche der oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung XIn (Eger 
18\17) gegeben hat - sofort, d. h. ohne dass irgend eine weitere 
Begründung noch erforderlich wäre, sagen: 

Die §§119 a. G. O. uud 188 w. G. O. sind dahin zu ver
stehen, dass als "die iihliche Landessptache u dit!ienige a1tzusehert 
ist, welche in der Ortsgemeüzde, hz welcher das betreffende Handels
buch gejüh;-t wird. die übliche ist. - (Meine Ansicht D.) 33) 

~~) Nun drängt sich noch die Frage auf: 1) nach dem Grunde, aus wel chern 
-jer Gesetzgeber im Jahre 1':"81 im § 13. a. G. O. eine so selbstverständliche 
Bestimmung, dass bei den Gerichten eines Kronlandes jede uer landesüblichen 
Sprachen zuzulassen ist, ausdrücklich getroffen hat, und 2) nach jenem Grunde, 
welcher es bc\"lirkt hat, dass der Gesetzgeber im Jahre 1796 - offenbar mit 
Rücksicht auf die diesbe :üglichen Erfahrungen in Bezug auf den § 13. a. G. 
0, -in der \v. G. O. Bcstimungen traf) 'welche die Zulässigkeit der landesüblichen 
Sprachen beschränkten und bezüglich \"lelcher es nicht ausgeschlossen enschdnt, 
dlSS der Gesetzgeber sie später auch an Stelle der Bestimmungen des § 13. 
1. G. O. einführen wollte. Die erste Frage dürfte (für Böhmcnl dahin zu be
anb",orten sein, dass Inch der Vcrneuerten Landesordnung Ferdinand H. die 
Klage in der Sprache des Beklagten abgefasst sein musste, was jedem Nu
merius Negidius die J.\"1öglichkeit gab, durch die Abgabe der Erklärung, er sei 
der Sprache der Klage nicht hinreiched mächtig, dem Aulus (oder auch Non
Aulus) Agerius zum Mindestc.n unzusprechbare Kosten zu verursachen. (Auf 
pag. 61.) der ,.VernewcrtenLandesOrdnung. (DeroselbenErbKönig
reichs Bohaimb),z 1627 (Prager Universitäts-BibL sub.: :25. E. 52) heisst es unter 
13. XII.: ~ ... und mögen solche aussgeschnittene Zettel hin(ühro nicht allein 

in Böhmischer = sont.!ern auch Teütscher Sprach verfasst, und dem Gegcn
theil zugeschickt werden: Jedoch also, dass denen jenigen, welche der Böh
mischen Sprach kundbahrlich nicht kundig die ausgeschnittene Zettel in 
der Teütschen, denen aber, so der Teütschen Sprach nicht kundig, in der 
Böhmischen, und denen wdche weder cingebohrene Böhmen noch Teütschc 
scyn, in einer unter denen beyden Sprachen insinuirl werden sollen «) 

Die zweite Frage dürfte vielleich dahin zu beantworten sein, dass der 
Gesetzgeber infolge deI' mit dem § 13. a, G. O. gemachten Krfahrungen mit 
Rücksicht auf den sehr schriftlichen Charakter aueh des mündlichen Verfahrens 
landesüblic11e Sprachen ohne hinreichend ausgebildete Schriftsprache von dem 
Vo.:rfahren in Civilsachen ausschliessen wollte. (Eine solche dürfte z. B. in 
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Nach den Ansichten A, B, C und D beurtheilt, \\Tären von den 
die Sprachenfrage betreffenden Entscheidungen I-X und XI--XIlI 
des Obersten G-erichtshofcs: 

a) die Entscheidungen: I (in Kaaden\ Böhmen) a. G. 0., ßöh
misch unzulässig), II (in Görz, a. G. 0., Slovenisch im All
gemeinen nicht zulässig), VI (in Tcsehen, Schlesien, a. G; 0., 
Polnisch unzulässig), VII (in Triest, Triest mit Gehiet, a. G. 0., 
Slovenisch im Allgemeinen nicht zulässig), VIII (in Stein, Krain, 
a. G. 0., Slovenisch im Allgemeinen nicht zulässig), X (in 
Trient, Tirol, w. G. 0., deutsch unzulässig) und XlII (in 
Eger, Böhmen, a. G. 0., Böhmisch unzulässig) verfehlt im 
Tenor und in der Begründung; 

b) die Entscheidungen: ur (in Tcschen, Schlesien, a. G. 0., 
polnische Urkunden ohne Uebcrsctzung zulässig) und IV (in 
Trient, TiroJ, \v. G. 0., Böhmisch unzulässig) richtig im Tenor 
und verfehlt in der Begründung; 

cl die Entscheidung V (beim Consulat in Kairo, w. G. 0., deutsch 
zulässig) richtig im Tenor und in der Begründung dann) wenn 
die deutsche Sprache (infolge der Ueblichkeit derselben bei 
dem Kairiner Consulate und eventueller anderer Umstände 
als eine solche anzusehen ist) die in jener Provinz Aegyptens) 
in welcher Kairo liegt) landesüblich ist; 34.) - und 

Tyrol Gebiet der w. G. O. - die Sprache der - nach Brachelli HStati~ 
stische Skizze ... «, Leipzig 1892) pag 3. - neun Tausend zählenden Ladiner 
sein.) - Die (in Galizien noch heute landesübliche) Abart der hebräischen 
Sprache war auch bei den ehemaligen Rabbinatgerichten üblich und \ ... ·urde nach 
Auflassung dieser Gerichte aus allen gerichtlichen Verhandlungen au sd r ü c k
li c h ausgeschlossen mit dem Hofdecrete vom 22. Oktober 1814 (]. G. S. 110G : 

»Nachdem die für die Israeliten vormals bestandenen Rabbinatgerichte 
überall aufgehoben wurden, und die israelitischen Glaubensgenossen ange
wiesen sind, sich ebendort, wo die christlichen Unterthanen, Recht zu suchen 
und Recht zu nehmen; so haben seine Majestät zu befehlen geruht, dass 
auch der Gebrauch der hebräischen und sogenannten jüdischen Sprache und 
Schrift in allen öffentlichen in- und aussergerichtlichen Handlungen aufge
hoben, und statt derselben sich künftig bedienen, auch jedes nach geschehener 
Kundmachung dieses höchsten Befehles in der hebräischen Sprache oder 
auch nur mit hebräischen und jüdischen Buchstaben geschriebene Instrument 
für ungiltig und nichtig angesehen werden solle.«) 

34) Über die Merkmale der Landesüblichkeit einer Sprache hat sich das 
Reichsgericht - aus Anlass einer Beschwerde der Gemeinde Brody wegen 
Verweigerung der Errichtung öffentlicher Volksschulen mit deutscher Unter
richtssprache in Brody - in der Entscheidung vom 12. Juli 1880 Z. 1~1, 
Nr. 219 der »Sammlung der ... Erkenntnisse. " des Reichsgerichtes« von 
Hye (V. TheiJ, vVien 1~81, pag. 1003) ausgesprechen wie folgt: 

:» .•. Dass es aber bei der Lösung der Vorfrage, ob irgend eine Spra
che in einem oesterreichischen Lande als daselbst 1 an des ü b 1 ich c an
zusehen sei, keineswegs - \",ie das Unterrichts ministerium behauptet -
darauf ankomme, ob dieselbe im ga n zen Lande üblich und verbreitet sei, 
sondern dass es selbst schon nach dem allgemein sprachgebräuchlichen Sinne 
des Wortes: »landesüblich« genüge, wenn sie auch nur in einzelnen Bezirken 
oder Orten des Landes, also doch auch im La n d e ü b I ich, d. h. von 
i:gend einer grösseren daseibst vereinigten Zahl von Eingeborenen im täg
hchen Umgange gesprochen wird, ist noch insbesondere erhärtet durch die 
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d) die Entscheidungen: IX (in Wien, Nieder-Oesterreich, a. G. 0., 
lateinische Urkunden ohne Übersetzung unzulässig) und XII (in 
ganz ~Iährcn, a. G. 0., beide landesüblichen Sprachen zulässig) 
richtig im Tenor und in der Begründung. 
(ln der Entscheidung Xl judicirt der Oberste Gerichtshof nicht 

in der Sprachen-Frage.) -
Indem ich zum Schlusse ausdrücklich hervorhebe, dass zur 

Begründung der Ansichten A, B, C und D kein einziges derjenigen 
Gesetze und keine einzige derjenigen Verordnungen, die nach dem 
Jahre 185~ (dreissig fünf) erlassen wurden, in irgend einer Art 
herangezogen wurde, gebe ich noch der Ansicht Ausdruck, dass 
mit dieser Schrift die Frage nach dem Sinn der Bestimmungen der 
§§ 13 der allgemeinen und 14 der westgalizischen GerichtsOl-dnung 
beant"\YOli:et ist, zur Gänze und ein\vandfrei. 

Diese Schrift widme 1'ch - eines jener minderwertigen Ge
schopfe, denn Schädel nach Tlzeodor M01Jl1JiSen Ve171U1tft nicht an

nimmt --- mei1zem minderwertigen Volke. 

Wien, dm 4. Februm' 1898. 

Kare! RohMt. 

Bedeutung, welche den einschlägigen Ausdrücken in der positiven oester
reichischen Gesetzgebung innewohnt. 

Es kann nerulich von einer besonnenen Gesetzgebung wal nicht an
genommen "\verden, dass sie bei der Fassung eines S t a at s g run d g c~ 
set z es in dem oftcitirten Art 19 ohne Vorbedacht erst (im 2. Alinea) den 
Ausdruck landesüblich amvendct und dann im Gegensatze davon im 
folgenden Alinea von L an des s p r ach e n ~pricht. 

Einen zweckentsprechenden Sinn erlangt dieser in einem und dem
selben Artikel des Gesetzes gebrauchte Gegensatz aber nun dann) \venn man 
dem zuerst und zwar dort, wo die grundsätzliche und allgemeine 
Anordnung über die Gleichberechtigung aller »landesüblichen« Sprachen ge
geben wird, gebrauchten Ausdrucke ,1andesübliche(( Sprache ('hen - den 
~·chon praecisirten SinD »im Lande überhaupt, also \venn auch 
nur in einzelnen Orten oder Bezirken desselben üblich« 
unterlegt." 

(Nach dem, was in dieser Schrift aus Kasercr ",Handbuch der oester~ 
reichischen ]ustizvcrwaltung«:, H. Band, § 3i! »Bestimmungen über die Ge
richtssprache4, pag. 325-359, mitgetheilt wurde, ist klar, dass die weiter oben 
bereits abgedruckte Anmerkung in Schauer »Die Civilprocessordnung«, Zweite 
Auflage, Wien 1897, bei Artikel 1. des Eintührungsgesetzes, lautend: »Welche 

Sprachen in den einzelnen Kcnigreichen und Ländern als landesüblich anzu
sehen sind, darüber vgI. Kas c r e r, Handbuch der oesterreichischen ]ustiz
verwaltung, Bd. H. S. 325~ - lax im Ausdrucke ist, denn in Kaserer ist 
etwas ganz anderes zu lesen.) 

~5) (Nachtrag zu Anmerkung 31.) \\Teil der Gesetzgeber den bestimm" 
ten Artikel in dessen generischer Bedeutung anwendete, brauchte er nicht 
von »Sprachen« zu sprechen, zumal auch nicht alle Kronländer, für welche 
die a. G. O. bestimmt und die w. G. O. in Aussicht genommen war, mehr
sprachig waren. 




